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Neufassung der Ordnung für das Bache-
lor- und Masterstudium des Primarstu-

fenspezifischen Bereichs sowie der  
Fächer Deutsch/Mathematik/Sachun-
terricht/Musik und Sport und des mu-

sisch-ästhetischen Lernbereichs bei 
Schwerpunktbildung auf die Primarstu-
fe im Rahmen des Studiums des „Lehr-
amts für die Bildungsgänge der Sekun-
darstufe I und der Primarstufe“ an all-

gemein bildenden Schulen 
 

Vom  24. November 2005 
 
Der Fakultätsrat der Humanwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Potsdam hat am 24. No-
vember 2005 auf der Grundlage des  § 74 Abs. 1 
Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
(BbgHG) in der Fassung vom 6. Juli 2004 (GVBl. I 
S. 394), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. November 2005 (GVBl. I S. 254), folgende 
Ordnung erlassen1: 
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I Allgemeine Bestimmungen  
 
§ 1 Geltungsbereich  
 
Das Studium des „Lehramts für die Bildungsgänge 
der Sekundarstufe I und der Primarstufe“ an allge-
mein bildenden Schulen findet auf der Grundlage 
des Ersten Gesetzes zur Änderung des Brandenbur-
gischen Lehrerbildungsgesetzes vom 13. Februar 
2004 (GVBl. I S. 7) statt. Diese Studienordnung 
regelt das Studium des Primarstufenspezifischen 
Bereichs für das „Lehramt für die Bildungsgänge 
der Sekundarstufe I und der Primarstufe“ unabhän-
gig von einer Schwerpunktsetzung, sowie das Stu-
dium der Fächer und des musisch-ästhetischen 
Lernbereichs des gleichen Lehramts mit dem 
Schwerpunkt Primarstufe an der Universität Pots-
dam und das Erweiterungsstudium. 
 
 
§ 2 Ziele des Studiums  
 
Ziel des Studiums ist der Erwerb primarstufenspezi-
fischer erziehungswissenschaftlicher, fachwissen-
schaftlicher, fachpraktischer und fachdidaktischer 
Handlungs- und Reflexionskompetenzen, die für 
die Erteilung eines kindgerechten, entwicklungs-
fördernden und kompetenzorientierten Unterrichts 
in der Grundschule auch unter den Bedingungen 
der Integration behinderter Kinder notwendig sind. 
Spezifische Ziele sind in den besonderen Bestim-
mungen der einzelnen Teilbereiche aufgeführt.  
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§ 3 Studienfächer, Studienaufbau, Studien-
umfang, Studiendauer 

 
(1) Studienfächer im Geltungsbereich dieser Ord-
nung sind der Primarstufenspezifische Bereich (20 
Leistungspunkte im Bachelorstudium/10 Leis-
tungspunkte im Masterstudium) sowie 2 Unter-
richtsfächer (35 Leistungspunkte im Bachelorstudi-
um und im Erweiterungsstudium und 3 Leistungs-
punkte im Masterstudium; „weitere“ Fächer) oder 
ein Fach (35 Leistungspunkte im Bachelorstudium 
und 3 Leistungspunkte im Masterstudium) und der 
musisch-ästhetische Lernbereich (35 Leistungs-
punkte im Bachelorstudium und 3 Leistungspunkte 
im Masterstudium). Die Studienfächer können aus 
den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, 
Musik, Sport und aus dem musisch-ästhetischen 
Lernbereich ausgewählt werden. Eines der gewähl-
ten Fächer (1. Fach oder weiteres Fach) muss 
Deutsch oder Mathematik sein. Im Erweiterungs-
studium wird ein neues Fach im Umfang von 35 
Leistungspunkten studiert. Der Aufbau und die 
Belegpunkte des Erweiterungsstudiums entsprechen 
dem des jeweiligen kleinen Faches. 
 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Es besteht 
aus zwei konsekutiven Stufen: einem Bachelorstu-
dium und einem darauf aufbauenden Masterstudi-
um. 
 
(3) Gliederung des Bachelorstudiums: 
 
Das Studium mit Schwerpunktbildung auf die 
Primarstufe gliedert sich wie folgt:  
- Primarstufenspezifischer Bereich 20 LP 
- zwei weitere Fächer oder ein weiteres  
 Fach und der Lernbereich 70 LP 
- 1. Fach* 69 LP 
- Erziehungswissenschaften* 15 LP 
- Bachelorarbeit    6 LP 
Insgesamt:    180 LP 
 
Das Studium ohne Schwerpunktbildung auf die 
Primarstufe gliedert sich wie folgt: 
- Primarstufenspezifischer Bereich 20 LP 
- 1. Fach* 69 LP 
- 2. Fach 70 LP 
- Erziehungswissenschaften* 15 LP 
- Bachelorarbeit    6 LP 
Insgesamt:             180 LP 

 
(4) Das Masterstudium gliedert sich mit Schwer-
punktbildung auf die Primarstufe wie folgt: 
- Primarstufenspezifischer Bereich 10 LP 
- 1. Fach* 14 LP 
- zwei weitere Fächer oder ein weiteres  

Fach und der Lernbereich; 
je Bereich 3 LP, zusammen:  6 LP 

                                                 
* wird durch die Ordnungen der betreffenden Fächer  und die 
 Ordnung der Erziehungswissenschaft für das Lehramt geregelt. 

- Erziehungswissenschaften* 25 LP 
- Praxissemester/ 

Schulpraktische Studien 20 LP 
- Masterarbeit 15 LP 
Insgesamt:  90 LP 
 
Das Masterstudium gliedert sich ohne Schwer-
punktbildung auf die Primarstufe wie folgt:  
- Primarstufenspezifischer Bereich 10 LP 
- 1. Fach* 14 LP 
- 2. Fach*    6 LP 
- Erziehungswissenschaften*  25 LP 
- Praktikum/Praxissemester 20 LP 
- Masterarbeit 15 LP 
Insgesamt: 90 LP 
 
(5) Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiums 
beträgt sechs Semester.  
 
(6) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums be-
trägt drei Semester einschließlich der Zeit für die 
Anfertigung der Masterarbeit.  
 
 
§ 4 Schulpraktische Studien  
 
(1) Ziel, Inhalt und Umfang der schulpraktischen 
Studien regelt die „Ordnung für schulpraktische 
Studien in den Lehramtsstudiengängen“ der Uni-
versität Potsdam. 
 
(2) Studierende des Lehramtes für die Bildungs-
gänge der Sekundarstufe I und der Primarstufe mit 
Schwerpunktsetzung auf die Primarstufe nehmen 
im Rahmen des erziehungswissenschaftlichen Stu-
diums am Integrierten Eingangsemester Primarstufe 
(IEP) teil, wofür die für den Primarstufenspezifi-
schen Bereich verantwortliche Professur zuständig 
ist. Außerdem absolvieren die Studierenden ein 
Praktikum in pädagogisch-psychologischen Hand-
lungsfeldern, das im Rahmen des erziehungswis-
senschaftlichen Studiums aber auch im Zusammen-
hang mit eigens ausgewiesenen Seminaren des 
Primarstufenspezifischen Bereichs absolviert wer-
den kann.  
 
(3) Studierende des Lehramtes für die Bildungs-
gänge der Sekundarstufe I und der Primarstufe mit 
Schwerpunktsetzung auf die Primarstufe absolvie-
ren in dem Fach/im Lernbereich ein semesterbeglei-
tendes fachdidaktisches Tagespraktikum. 
 
Überblick:  
Bachelorstudium:  

- Integriertes Eingangssemester Primarstufe (IEP) 
(4 LP) 

- Praktikum in pädagogisch-psychologischen 
Handlungsfeldern (1 LP) 

                                                 
* wird durch die Ordnungen der betreffenden Fächer  und die 

Ordnung der Erziehungswissenschaft für das Lehramt geregelt. 
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- Fachdidaktisches Tagespraktikum (1 - 2 LP) 
 Masterstudium:  

- Psychodiagnostisches Praktikum (4 LP) 
- Unterrichtspraktikum/Praxissemester (20 LP) 

 
 
§ 5 Abschlussgrade 
 
Der Abschlussgrad des Lehramtsstudiums richtet 
sich nach dem 1. Fach.  
 
 
§ 6  Module/Lehrveranstaltungsformen 
 
(1) Das Studium wird strukturiert durch Module. 
Ein Modul ist eine inhaltlich zusammenhängende, 
thematisch und zeitlich abgerundete Lehreinheit, 
die aus einer oder mehreren Lehrveranstaltungen (z. 
B. Vorlesung, Seminar, Projekt, Übung, Praktikum, 
Selbststudium) und mindestens einer integrierten 
Prüfungsleistung besteht. Jedes Modul wird mit 
einer Prüfungsleistung oder einer prüfungsäquiva-
lenten Studienleistung abgeschlossen.  
 
(2) Es gibt Basismodule, Vertiefungsmodule und 
Aufbaumodule. Basismodule führen in ein Teilge-
biet ein. Vertiefungsmodule bieten eine intensive 
Auseinandersetzung mit ausgewählten Studienin-
halten. Aufbaumodule erweitern die Studieninhalte 
und/oder vermitteln zusätzliche Kompetenzen. 
Pflichtmodule sind für alle Studierenden verbind-
lich. Wahlpflichtmodule ermöglichen den Studie-
renden zwischen alternativen Modulen auszuwäh-
len.  
 
(3) Der Umfang der Module wird in Leistungs-
punkten (LP) angegeben. Diese entsprechen der 
Summe der LP der in diesem Modul integrierten 
Lehrveranstaltungen. Ein Leistungspunkt entspricht 
im Durchschnitt 30 Stunden Arbeitsaufwand inkl. 
Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes und der 
zugeordneten Prüfungsleistungen.  
 
(4) Innerhalb der Module ist die Kombination ver-
schiedener Lehrveranstaltungsformen möglich. Das 
Studium setzt die regelmäßige Teilnahme und akti-
ve Mitarbeit in diesen Lehrformen sowie ihre Vor- 
und Nachbereitung voraus. Lehrformen sind:  
 
Vorlesungen (V): Vorlesungen dienen der Darstel-
lung größerer Zusammenhänge und der Systemati-
sierung theoretischen Wissens. In ihnen werden 
abgegrenzte Stoffgebiete unter Heranziehung neuer 
Forschungsergebnisse in übersichtlicher Form dar-
gestellt.  
 
Seminare (S): Seminare dienen der Aneignung und 
Vertiefung ausgewählter Themenkomplexe. Die 
Studierenden gestalten die Seminare mit durch 
Referate, Diskussionen, interaktive Seminarphasen 
und Moderationen.  

Übungen (Ü): Übungen sind begleitende Veranstal-
tungen, in denen vor allem Fähigkeiten und Fertig-
keiten weiterentwickelt werden. Die selbständige 
Lösung von Übungsaufgaben zum Vorlesungsstoff 
und die Diskussion der Lösungen stehen in ihrem 
Mittelpunkt.  
 
Praktika (P): Praktika dienen dem Erwerb und der 
Entwicklung von Handlungskompetenzen in fach-
spezifischen Arbeitsmethoden und professionsbe-
zogenen Handlungsfeldern. 
 
Exkursionen (Ex): Exkursionen dienen der Erweite-
rung und Vertiefung von Inhalten und finden als 
seminarbegleitende Veranstaltungen statt. 
 
Projekte (Prj): Durch Projektarbeiten wird in der 
Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbeson-
dere zur Entwicklung, Umsetzung und Präsentation 
von Konzepten oder Produkten nachgewiesen. 
Durch Forschungsprojekte werden die Studierenden 
in Methoden und Konzepte professionsbezogener 
Forschungsfelder eingeführt. 
 
 
§ 7  Prüfungsausschuss 
 
(1) Der Fakultätsrat der Humanwissenschaftlichen 
Fakultät bestellt den Prüfungsausschuss, dem drei 
Professorinnen/Professoren, eine akademische 
Mitarbeiterin/ein akademischer Mitarbeiter und 
eine Studentin/ein Student angehören. 

 
(2) Die Amtszeit des Prüfungsausschusses beträgt 
zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein 
Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder 
des Ausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer 
Amtsperiode weiter aus, bis die Nachfolger ihr Amt 
angetreten haben. Der Fakultätsrat kann mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder vor Ablauf der Amtszeit 
einen neuen Prüfungsausschuss bestellen. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss wählt aus dem Kreise 
der ihm angehörenden Professorinnen/Professoren 
seine Vorsitzende/seinen Vorsitzenden und seine 
Stellvertreterin/seinen Stellvertreter. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vor-
sitzenden. Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder, darunter die 
Vorsitzende/der Vorsitzende oder ihre Stellvertrete-
rin/seine Stellvertreterin anwesend ist. Über die 
Sitzungen des Ausschusses wird Protokoll geführt. 
Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 
Bestimmungen dieser Ordnung eingehalten werden, 
entscheidet zu Fragen der Auslegung dieser Ord-
nung und gibt Anregungen zu ihrer Reform. Der 
Prüfungsausschuss ist insbesondere zuständig für 
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1.  die Entscheidung über Anträge von Studieren-
den oder Lehrkräften bezüglich der Anwendung 
dieser Ordnung.  

2.  die Einordnung der Lehrveranstaltungen in 
Module und Festlegung der Anzahl der Leis-
tungspunkte.  

3.  die Besetzung der Zulassungskommission für 
den Masterstudiengang.  

4.  den regelmäßigen Bericht an die Fakultät über 
die Erfahrungen mit der Anwendung dieser 
Ordnung und gegebenenfalls Vorschläge zu ih-
rer Reform.  

5.  Anerkennung von Studien-, Graduierungs- und 
Prüfungsleistungen. 

 
(5) Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss 
Zuständigkeiten auf die Vorsitzende bzw. den Vor-
sitzenden und deren/dessen Stellvertreter/in über-
tragen. Übertragene Entscheidungen werden auf 
Antrag der Betroffenen dem Prüfungsausschuss zur 
Entscheidung vorgelegt. 
 
(6) Die/der Vorsitzende oder ein von ihr/ihm beauf-
tragtes Mitglied des Prüfungsausschusses hat das 
Recht, den Prüfungen beizuwohnen und sich über 
die Einhaltung dieser Ordnung zu informieren. 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren Stellvertreter sind zur Amtverschwiegenheit 
verpflichtet. Sofern sie nicht dem öffentlichen 
Dienst angehören, sind sie durch die Vorsitzende 
bzw. den Vorsitzenden entsprechend zu verpflich-
ten. 
 
 
§ 8 Leistungspunkte  
 
(1) Leistungspunkte (LP) sind zählbare Einheiten 
zur Darstellung erbrachter zeugnisrelevanter Leis-
tungen. Zu einem Leistungspunkt gehört die fol-
gende Information:  
-  Lehrveranstaltung/Modul, in der/dem er er-

bracht wurde,  
-  ggf. Benotung 
-  Art der erbrachten Leistung und Thema  

 
(2) Leistungspunkte werden jeweils zu den einzel-
nen Lehrveranstaltungen von der Dozentin/dem 
Dozenten der jeweiligen Lehrveranstaltung auf 
Grund der von den Studierenden erbrachten Leis-
tungen vergeben. Durch die Vergabe der Leis-
tungspunkte wird die erfolgreiche Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung bescheinigt. Es können entweder 
nur alle der Lehrveranstaltung zugeordneten Leis-
tungspunkte vergeben werden oder gar keine.  
 
(3) Leistungspunkte sind nur anzurechnen, wenn 
die erbrachte Prüfungsleistung mit mindestens 
„ausreichend“ benotet oder als bestanden bewertet 
wurde. 
 

(4) Die Leistungspunkte entsprechen in ihrer Höhe 
den Credits des European Credit Transfer Systems 
(ECTS). Die konkrete Zuordnung der Leistungs-
punkte ergibt sich aus den Regelungen im Ab-
schnitt IV. 
 
 
§ 9 Studienbegleitende Prüfungsleistungen 

und Leistungsermittlung 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind 
gemäß dieser Ordnung nachzuweisen. Die Leis-
tungsermittlung erfolgt studienbegleitend auf der 
Basis der vom Lehrpersonal geforderten Leistungen 
wie z.B. Klausuren, Referate, wissenschaftliche 
Hausarbeiten, Belegarbeiten, Praktikumsberichte, 
praktisch-künstlerische Arbeiten, Prüfungsgesprä-
che u. a. und setzt eine regelmäßige Teilnahme 
(mindestens 80 %) an der Lehrveranstaltung vor-
aus. 
 
(2) Die Leistungsermittlung beginnt frühestens 
zwei Wochen nach Beginn der Lehrveranstaltung 
und endet in der Regel spätestens mit dem Ende der 
auf die Lehrveranstaltung folgenden vorlesungs-
freien Zeit. 
 
(3) Die Lehrkraft einer Lehrveranstaltung gibt die 
Form der zugehörigen Leistungsermittlung recht-
zeitig, spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung, 
bekannt. 
 
(4) Liegt die Note der erbrachten schriftlichen Leis-
tung schlechter als 4,0, hat auf Verlangen einer 
beteiligten Person eine zweite, unabhängige Beur-
teilung der Leistung erfolgen. Diese Beurteilung 
muss von einer prüfungsberechtigten, von der ers-
ten Gutachterin/dem ersten Gutachter unabhängigen 
Person durchgeführt werden, die vom Prüfungsaus-
schuss bestimmt wird 
 
(5) Einsprüche gegen eine bekannt gegebene Form 
der Leistungsermittlung oder gegen ein Ergebnis 
sind schriftlich mit Begründung an den Prüfungs-
ausschuss des Instituts zu richten. Vor einer Ent-
scheidung muss der Ausschuss die/den Einspruch 
Einlegende/n und die jeweilige Dozentin/den jewei-
ligen Dozenten anhören. 
 
(6) Für Lehrveranstaltungen, die nicht speziell für 
den Studiengang angeboten werden, sondern aus 
anderen Studiengängen importiert werden, wird die 
Form der Leistungsermittlung aus dem exportieren-
den Studiengang übernommen. 
 
(7) Nach der Bewertung einer Studienleistung wer-
den die Kandidatinnen/Kandidaten über das Ergeb-
nis informiert und erhalten auf Wunsch Einsicht in 
die jeweils für die Bewertung relevanten Unterla-
gen. Die Frist für die Einsichtnahme endet in der 
Regel einen Monat nach Bekanntgabe der Bewer-
tung. 
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§ 10 Umfang, Form und Benotung der Prü-
fungsleistungen 

 
(1) Prüfungsberechtigt im Sinne dieser Ordnung 
sind die Dozentinnen und Dozenten, die die jewei-
lige Lehrveranstaltung verantwortlich durchgeführt 
haben.  
 
(2) Die Benotung für ein Modul ergibt sich als 
Mittelwert aus den Benotungen der einzelnen dem 
Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen. Wurden 
in den Lehrveranstaltungen eine unterschiedliche 
Anzahl von Leistungspunkten vergeben, so erfolgt 
eine entsprechende Gewichtung. 
 
(3) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen 
werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für 
die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut (eine hervorragende Leistung)  
2 = gut (eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt) 
3 = befriedigend (eine Leistung, die den durch- 
 schnittlichen Anforderungen entspricht) 
4 = ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer 

Mängel noch den Anforderungen genügt) 
5 = nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen 

erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt). 

 
(4) Zur besseren Differenzierung können auch Zwi-
schennoten verwendet werden, so dass sich insge-
samt die folgende Notenskala ergibt:  
1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0  
 
(5) Im Fall der Ergänzung der deutschen Notenska-
la durch die Vergabe von ECTS-Grades (relative 
Noten) wird die folgende Tabelle zu Grunde gelegt: 
ECTS-A = die besten 10 % 
ECTS-B = die nächsten 25 % 
ECTS-C = die nächsten 30 % 
ECTS-D= die nächsten 25 %  
ECTS-E = die nächsten 10 % 
 
Die Vergabe von ECTS-Grades setzt eine hinrei-
chende Größe der Kohorte voraus. 
 
 
§ 11 Belegung von Lehrveranstaltungen  
 
(1) Belegpunkte dienen der Erfassung der Belegung 
von Lehrveranstaltungen. Mit der Einschreibung in 
das Studium erhalten die Studierenden Belegpunk-
te. Die Zuordnung der Belegpunkte ist durch den 
Primarstufenspezifischen Bereich, durch die Fächer 
und den Lernbereich geregelt. 
 
(2) Mit der Belegung einer Lehrveranstaltung erklä-
ren die Studierenden ihre Absicht, an der dieser 
Lehrveranstaltung zugeordneten Leistungsermitt-
lung teilzunehmen. Eine erfolgte Belegung kann bis 
zum Ende der dritten Woche der jeweiligen Lehr-

veranstaltung zurückgenommen werden. Über Aus-
nahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Die Belegung erfolgt dadurch, dass die Studie-
renden ihre Belegungsabsicht der zuständigen Stel-
le mitteilen. Die Belegung wird mit dem Tag des 
Eingangs gültig. 
 
(4) Mit der Belegung einer Lehrveranstaltung redu-
ziert sich die Anzahl der den Studierenden jeweils 
zur Verfügung stehenden Belegpunkte um die An-
zahl der Leistungspunkte, die die Studierenden mit 
dieser Lehrveranstaltung erwerben können. Ziehen 
die Studierenden die Belegung fristgerecht zurück, 
so erhalten sie die entsprechenden Belegpunkte 
zurück. Im ersten Fachsemester des Bachelorstudi-
ums werden keine Belegpunkte abgezogen, es kön-
nen aber Leistungspunkte erworben werden. 
 
(5) Der Studierende kann keine Lehrveranstaltung 
mehr belegen, wenn die Zahl der noch verbliebenen 
Belegpunkte so gering ist, dass die zum Abschluss 
noch erforderlichen Leistungspunkte nicht mehr 
erbracht werden können. In diesem Falle gilt die 
jeweilige Prüfung als endgültig nicht bestanden.  
 
(6) Bei Studiengang- oder -ortswechsel werden die 
Belegpunkte, die zur Verfügung stehen, durch den 
Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der 
Einzelsituation im Sinne dieser Regeln festgelegt. 
 
(7) Studierende können an einer Lehrveranstaltung 
teilnehmen, ohne sie im Sinne dieser Ordnung zu 
belegen. In diesem Fall können sie eine Teilnahme-
bescheinigung ohne Leistungspunkte und ohne 
Note erhalten. Eine solche Teilnahme zählt nicht als 
Belegung im Sinne dieser Ordnung. 
 
 
§ 12 Anerkennung von Leistungen 
 
(1) Leistungen, die Studierende außerhalb der Ba-
chelor- und Masterstudiengänge für das Lehramt 
der Universität Potsdam erbracht haben und nach-
weisen, werden anerkannt, wenn Gleich- oder Hö-
herwertigkeit im Vergleich zu entsprechenden Leis-
tungen im Lehramtsstudiengang an der Universität 
Potsdam besteht. Den Antrag auf Anerkennung 
stellen die Studierenden beim Prüfungsausschuss. 
 
(2) Bei Anerkennung einer Leistung wird jeweils 
die Anzahl der erreichten Leistungspunkte festge-
stellt. 
 
(3) Falls die anerkannte Leistung benotet ist und die 
Note aus einer Skala stammt, die auf der in dieser 
Ordnung verwendete Notenskala abbildbar ist, wird 
diese Note übernommen. Andernfalls bleiben die 
anerkannten Leistungspunkte unbenotet. 
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(4) Leistungspunkte anderer Punktsysteme werden 
umgerechnet. Die Umrechnungen werden durch 
den Prüfungsausschuss festgelegt. 
 
 
§ 13 Zeugnisse, Urkunden, Bescheinigungen 
 
(1) Hat ein/e Studierende/r die zur Graduierung 
erforderlichen Leistungspunkte aller Teilbereiche 
des jeweiligen Lehramtsstudiums erworben, so 
erfolgt seine/ihre Graduierung ohne besonderen 
Antrag. In diesem Fall erhält er/sie ein Zeugnis. Im 
Zeugnis werden alle Lehrveranstaltungen unter 
Angabe der erworbenen Leistungspunkte, der Mo-
dule und ggf. der Benotungsinformation aufgeführt. 
Außerdem gibt das Zeugnis eine Gesamtnote an. 
 
(2) Die Gesamtnote ist das mit den Leistungspunk-
ten gewichtete arithmetische Mittel aller Noten. 
Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen hinter 
dem Komma werden ohne Rundung gestrichen. Die 
Gesamtnote ergibt sich durch die folgende Abbil-
dung:  
1,0 bis einschließlich 1,2: mit Auszeichnung 
1,3 bis einschließlich 1,5: sehr gut 
1,6 bis einschließlich 2,5: gut 
2,6 bis einschließlich 3,5: befriedigend 
3,6 bis einschließlich 4,0: ausreichend  
 
(3) Das Zeugnis wird mit dem Datum des Tages 
ausgestellt, an dem die Gesamtnote festgestellt 
wurde. Das Zeugnis wird von der/dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses des Erstfaches unter-
zeichnet; es trägt das Siegel der Universität Pots-
dam. Das Zeugnis wird durch ein Diploma Supple-
ment ergänzt. 
 
(4) Neben dem Zeugnis wird mit dem gleichen 
Datum eine Urkunde über die Verleihung des je-
weiligen akademischen Grades ausgestellt, die den 
Studiengang ausweist. 
 
(5) Mit der Aushändigung der Urkunde wird die 
Berechtigung zur Führung des jeweiligen akademi-
schen Grades erworben. 
 
(6) Vor Abschluss des jeweiligen Studiums wird 
auf Antrag des/der Studierenden eine Bescheini-
gung ausgestellt. Diese enthält alle Lehrveranstal-
tungen, die der/die Studierende im jeweiligen Stu-
diengang bislang belegt hat. Gleichzeitig werden 
die erworbenen Leistungspunkte, Module und ggf. 
die Benotungsinformation angegeben. Diese Be-
scheinigung wird im Falle der Exmatrikulation von 
der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet. 
 
(7) Im Fall der Ergänzung der deutschen Notenska-
la durch die Vergabe von ECTS-Grades (relative 
Noten) wird die folgende Tabelle zu Grunde gelegt: 
 

ECTS-A = die besten 10 % 
ECTS-B = die nächsten 25 % 
ECTS-C = die nächsten 30 % 
ECTS-D = die nächsten 25 %  
ECTS-E = die nächsten 10 % 
 
Die Vergabe von ECTS-Grades setzt eine hinrei-
chende Größe der Kohorte voraus. 
 
 
§ 14 Nachteilsausgleich 
 
(1) Weist ein/e Studierende/r nach, dass er/sie we-
gen länger andauernder oder ständiger körperlicher 
Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, Studien- und 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vor-
gesehenen Form zu erbringen, legt der Prüfungs-
ausschuss auf schriftlichen Antrag und in Abspra-
che mit dem/der Studierenden und dem/der Prü-
fer/in Maßnahmen fest, durch die gleichwertige 
Studien- und Prüfungsleistungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder in anderer Form 
erbracht werden können. 
 
(2) Soweit die Einhaltung von Fristen für die erst-
malige Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung 
von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von 
Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszei-
ten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der 
Krankheit/Behinderung des/der Studierenden die 
Krankheit/Behinderung und die dazu notwendigen 
alleinigen Betreuung eines/einer nahen Angehöri-
gen gleich. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, 
Großeltern, Ehepartner und Partner einer nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaft. 
 
(3) Personen, die mit einem Kind für das ihnen die 
Personenfürsorge zusteht, im selben Haushalt le-
ben, sind berechtigt, einzelne Prüfungsleistungen 
und Hochschulprüfungen nach Ablauf der in den 
Prüfungsordnungen hierfür vorgesehenen Fristen 
abzulegen. Entsprechendes gilt für die Fristen zur 
Erbringung von Studienleistungen sowie für Wie-
derholungsprüfungen. Fristen können nur um bis zu 
zwei Semester verlängert werden. Die Berechtigung 
erlischt mit dem Ablauf des Semesters, in dem die 
in Satz eins genannten Voraussetzungen entfallen. 
Die Inanspruchnahme dieser Regelung erfolgt auf 
Antrag. Über Einzelfallregelungen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 
(4) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss kann die 
Mitwirkung in gesetzlich vorgesehenen Gremien 
und satzungsmäßigen Organen der UP sowie in 
satzungsmäßigen Organen der Selbstverwaltung an 
der UP berücksichtigt werden. Einzelne Prüfungs-
leistungen und Hochschulprüfungen können aus 
diesem Grund nach Ablauf der in den Ordnungen 
vorgesehenen Fristen abgelegt werden. 
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§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ord-
nungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling einen für 
ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt oder wenn er von einer Prüfung, die er 
angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. 
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleis-
tung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbracht wird. 
 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis gel-
tend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Eine 
Erkrankung des Prüflings ist durch ein ärztliches 
Attest zu belegen; darüber hinaus kann in Zweifels-
fällen ein amtsärztliches Attest verlangt werden. 
Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmali-
ge Meldung zur Prüfung, die Wiederholung von 
Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von 
Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszei-
ten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der 
Krankheit des Prüflings die Krankheit eines von 
ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes 
gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neu-
er Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurech-
nen. 
 
(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prü-
fungsleistungen durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird 
die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Ein Prüfling, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, 
kann von der jeweiligen Prüferin/dem jeweiligen 
Prüfer oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung 
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in 
diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüfling 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen. 
 
 
II. Bachelorstudium 
 
§ 16 Ziel des Bachelorstudiums 
 
Der akademische Grad Bachelor of Scien-
ce/Bachelor of Arts im „Lehramt für die Bildungs-
gänge der Sekundarstufe I und der Primarstufe“ 
stellt einen ersten berufsqualifizierenden akademi-
schen Abschluss dar. Durch diesen Abschluss wird 
festgestellt, dass die/der Kandidat/in Zusammen-
hänge des Primarstufenspezifischen Bereichs, der 
studierten weiteren Fächer und/oder des musisch-
ästhetischen Lernbereichs überblickt und die Fä-
higkeit besitzt, grundlegende Methoden und Er-
kenntnisse anzuwenden. Die Lehrinhalte konzent-

rieren sich auf berufsfeldbezogene wissenschaftli-
che und praktische Grundlagen. 
 
 
§ 17 Zugangsvoraussetzungen 
 
Voraussetzung für das Studium des „Lehramts für 
die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und der 
Primarstufe“ an der Universität Potsdam ist die 
allgemeine Hochschulreife oder ein durch Rechts-
vorschrift oder von der zuständigen staatlichen 
Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis oder 
das erfolgreiche Ablegen der fachrichtungsbezoge-
nen Eingangsprüfung nach § 25 Abs. 3 BbgHG. 
 
 
§ 18 Bachelorarbeit  
 
(1) Die Bachelorarbeit wird in der Regel im letzten 
Semester geschrieben. Sie kann in der Regel im 
Fach 1, im Primarstufenspezifischen Bereich, in 
einem der weiteren Fächer oder dem musisch-
ästhetischen Lernbereich geschrieben werden. 
 
(2) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, mit 
der der Bachelorstudiengang abgeschlossen wird. 
Sie soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kan-
didat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist ein Problem aus einem Fach ihres oder seines 
Studiengangs mit wissenschaftlichen Methoden 
selbständig zu bearbeiten und die Ergebnisse sach-
gerecht darzustellen. Sie soll einen Umfang von 40 
Seiten DIN A4 nicht überschreiten. Die Bachelor-
arbeit ist in einem mit der Universitätsbibliothek 
abgestimmten elektronischen Format sowie als 
Ausdruck gebunden in drei Exemplaren vorzulegen. 
Sie ist mit Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis 
und einem Verzeichnis der benutzten Quellen und 
Hilfsmittel zu versehen. Die Passagen der Arbeit, 
die fremden Werken wörtlich oder sinngemäß ent-
nommen sind, müssen unter Angabe der Quellen 
gekennzeichnet sein. Am Schluss der Arbeit hat die 
Kandidatin/der Kandidat zu versichern, dass sie/er 
sie selbstständig verfasst sowie keine anderen Quel-
len und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt hat. 
 
(3) Die Bachelorarbeit wird von einer/einem vom 
Prüfungsausschuss bestellten Prüferin/einem Prüfer 
aufgegeben, betreut und soll spätestens nach zwei 
Monaten von zwei Prüferinnen/Prüfern bewertet 
werden. Für die Wahl der Themenstellerin/des 
Themenstellers sowie für die Themenerteilung hat 
die Kandidatin/der Kandidat ein Vorschlagsrecht. 
Dies begründet keinen Rechtsanspruch. 
 
(4) Auf Antrag sorgt die/der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses dafür, dass die Kandidatin/der 
Kandidat rechtzeitig ein Thema für die Bachelorar-
beit erhält.  
 
(5) Die Bearbeitungszeit für das Thema beträgt 6 
Wochen. Thema, Aufgabenstellung und Umfang 
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der Arbeit sind so zu begrenzen, dass die Bearbei-
tungszeit eingehalten werden kann. Die Arbeit gilt 
mit ihrer Abgabe beim Prüfungsamt oder bei der 
Poststelle der Universität vor Ablauf der Bearbei-
tungszeit als fristgerecht beendet. Ausnahmsweise 
kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall auf be-
gründeten Antrag die Bearbeitungszeit um bis zu 
vier Wochen verlängern, wenn die Betreuerin/der 
Betreuer dieses befürwortet.  
 
 
§ 19 Abschluss des Bachelorstudiums 
 
Die Bachelorprüfung im Fach gilt als bestanden, 
sobald alle Leistungspunkte erbracht wurden. Die 
Graduierung erfolgt, sobald alle Leistungspunkte in 
allen Bereichen erbracht wurden.  
 
 
III. Masterstudium  
 
§ 20 Ziel des Masterstudiums 
 
Die Masterprüfung bildet einen zweiten berufsqua-
lifizierenden Abschluss des Studiums „Lehramt für 
die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und der 
Primarstufe“ in einem auf dem Bachelorstudium 
aufbauenden Studiengang. Durch die Masterprü-
fung wird festgestellt, ob die Kandidatin/der Kan-
didat die fachlichen Inhalte und Methoden des 
Primarstufenspezifischen Bereichs, bzw. der stu-
dierten Fächer, bzw. des Lernbereichs gut über-
blickt und in der Lage ist, in einem der gekenn-
zeichneten Bereiche einen eigenen Forschungsbei-
trag zu leisten. 
 
 
§ 21 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Bewerbungen auf Zulassung zum Masterstu-
diengang sind schriftlich beim Prüfungsausschuss 
einzureichen, der die Einzelheiten des Bewer-
bungsverfahrens regelt und über die Zulassung der 
Bewerberinnen und Bewerber entscheidet. 
 
(2) Ablehnungen sind für den jeweiligen Studien-
beginn endgültig. Wiederbewerbungen für einen 
anderen Studienbeginn werden als Neubewerbun-
gen behandelt. 
 
(3) Die Zulassung muss in der Regel versagt wer-
den, wenn die angemessenen Vorleistungen (in der 
Regel mindestens der Bachelorabschluss im Sinne 
dieser Ordnung) nicht erfüllt sind. Falls ein Nach-
holbedarf innerhalb der gesetzten Grenze vorliegt, 
kann der Prüfungsausschuss die Bewerberin/den 
Bewerber unter entsprechenden Nachholauflagen 
zulassen. 
 
 
 
 

§ 22 Masterarbeit  
 
(1) Die Abschlussarbeit (Masterarbeit) wird in der 
Regel im letzten Semester des Masterstudiums 
geschrieben. Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass 
die/der Kandidat/in in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus einem Fach, 
der Fachdidaktik oder der Erziehungswissenschaft 
einschließlich der Grundschulpädagogik und -
didaktik selbständig nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachge-
recht darzustellen. 
 
(2) Die Ausgabe des Themas erfolgt über die/den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses durch das 
Prüfungsamt. Der Zeitpunkt der Ausgabe wird dort 
aktenkundig gemacht. Für die Wahl der Themen-
stellerin oder des Themenstellers sowie für die 
Themenerteilung hat die Kandidatin oder der Kan-
didat ein Vorschlagsrecht. Dies begründet keinen 
Rechtsanspruch. Die Bearbeitungszeit für das The-
ma der Abschlussarbeit beträgt 4 Monate. Das 
Thema der Abschlussarbeit und der sich daraus 
ergebende notwendige Untersuchungsaufwand 
sollen innerhalb der festgelegten Frist von vier 
Monaten zu bewältigen sein. Die Frist beginnt mit 
dem Tage der Übergabe des Themas der Ab-
schlussarbeit durch das Prüfungsamt. Die Arbeit 
gilt mit der Abgabe beim Prüfungsamt oder bei der 
Poststelle der Universität vor Ablauf der viermona-
tigen Bearbeitungszeit als fristgerecht beendet. 
 
(3) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb 
des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückge-
geben werden. 
 
(4) Versäumt die/der Kandidat/in die Abgabefrist 
schuldhaft, so gilt die Arbeit als mit „nicht ausrei-
chend“ bewertet. Liegt ein wichtiger Grund für das 
Versäumen der Frist vor, kann die/der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses nach Rücksprache mit 
der/dem Betreuer/in eine Fristverlängerung bis zu 
einem Monat, im Krankheitsfall entsprechend der 
Dauer der Krankschreibung, gewähren. 
 
(5) Die Abschlussarbeit ist eine für die Masterprü-
fung eigens angefertigte Arbeit in deutscher Spra-
che. In begründeten Ausnahmefällen kann der Prü-
fungsausschuss auf Antrag der/des Kandidaten und 
nach Anhörung der Betreuerin/des Betreuers die 
Anfertigung der Abschlussarbeit auch in einer an-
deren Sprache zulassen. Ist die Arbeit in einer 
Fremdsprache verfasst, muss sie als Anhang eine 
kurze Zusammenfassung in deutscher Sprache 
enthalten. 
 
(6) Die Abschlussarbeit ist in einem mit der Uni-
versitätsbibliothek abgestimmten elektronischen 
Format sowie als Ausdruck gebunden in drei Ex-
emplaren vorzulegen. Sie ist mit Seitenzahlen, 
einem Inhaltsverzeichnis und einem Verzeichnis 
der benutzten Quellen und Hilfsmittel zu versehen. 
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Die Passagen der Arbeit, die fremden Werken wört-
lich oder sinngemäß entnommen sind, müssen unter 
Angabe der Quellen gekennzeichnet sein. Die Ar-
beit soll in der Regel 80 Seiten DIN A4 nicht über-
schreiten. Am Schluss der Arbeit hat die/der Kan-
didat/in zu versichern, dass sie/er sie selbstständig 
verfasst sowie keine anderen Quellen und Hilfsmit-
tel als die angegebenen benutzt hat. 
 
(7) Die Abschlussarbeit wird von zwei Gutach-
tern/Gutachterinnen bewertet. Die/der Prüfer/in, 
die/der das Thema der Abschlussarbeit gestellt hat, 
begutachtet die Arbeit schriftlich und begründet 
ihre/seine Benotung gemäß § 10. Die/der zweite 
Gutachter/in wird vom Prüfungsausschuss bestellt. 
Bei voneinander abweichender Benotung der bei-
den Gutachten entscheidet innerhalb von zwei Wo-
chen der Prüfungsausschuss nach Anhörung beider 
Gutachter/innen abschließend, wobei das studenti-
sche Mitglied nur über eine beratende Stimme ver-
fügt. 
 
(8) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Ab-
schlussarbeit kann nur einmal wiederholt werden. 
 
 
§ 23 Abschluss des Masterstudiums 
 
Die Masterprüfung gilt als bestanden, sobald alle 
Leistungspunkte im Masterstudium erbracht wur-
den. Die Graduierung gemäß § 12 Abs. 1 erfolgt, 
sobald alle Leistungspunkte in allen Bereichen 
gemäß § 3 Abs. 4 erbracht wurden. 
 
 
IV. Besondere Bestimmungen für das Studium 

des Primarstufenspezifischen Bereichs und 
des Studiums der weiteren Fächer und des 
Lernbereichs musisch-ästhetische Erziehung 

 
§ 24 Primarstufenspezifischer Bereich  
 
Der Primarstufenspezifische Bereich setzt sich 
zusammen aus den Bestandteilen: 

- Allgemeine Grundschulpädagogik und -didaktik  
- Anfangsunterricht/Soziales Lernen und Integra-

tion von Kindern mit Behinderungen 
 
(1) Studienziele  
Schulstufenunabhängig ist es Aufgabe einer allge-
mein-pädagogischen Ausbildung für das Lehramt 
professionelles Handlungswissen für die Kompe-
tenzentwicklung im Lehrberuf zu vermitteln. 
Ein besonderes Anforderungsprofil ergibt sich 
dabei aus der Berufssituation einer Lehrkraft, die 
durch komplexe, unkalkulierbare und teilweise 
diffuse Situationen gekennzeichnet ist, die nur mit 
Hilfe eines hochgradig verdichteten, wohlgeordne-
ten Expertenwissens und situativer Handlungskom-
petenz bewältigt werden kann.  
 

Lerneffektives Unterrichten und pädagogische 
Orientierung im schulischen Berufsfeld setzen eine 
interdisziplinäre Wissensstruktur voraus, die sich in 
folgenden Teilbereichen akzentuieren lässt: 
1. Unterrichtsmethodische und unterrichtsorgani-

satorische Kompetenz 
2. Pädagogisch-psychologische Diagnosekompe-

tenz 
3. Strategien für beratende, fördernde und integ-

rierende Interventionen 
4. Wissen über die Struktur kindlicher Ent-

wicklungs- und Lernprozesse, über Erkenntnis-
se der Kindheits- und Grundschulforschung  

5. Kenntnisse über die Diversivität von Kind-
heitsmustern, das Spektrum risikobelasteter 
Lernausgangslagen und die Möglichkeiten der 
Integration von Kindern mit länger andauern-
den oder ständigen psychischen und/oder kör-
perlichen Beeinträchtigungen 

6. Kritisch-konstruktive Reflexion institutioneller, 
gesellschaftlicher und historischer Rahmenbe-
dingungen von Unterrichten und Erziehen in 
der Schule unter besonderer Beachtung des 
Verhältnisses der Primarstufe zum Elementar- 
und Sekundarbereich. 

Im Rahmen der Schwerpunktbildung auf die Pri-
marstufe stellt sich in besonderer Weise die Aufga-
be, den Studierenden ein professionelles Verständ-
nis des pädagogischen Auftrags der Grundschule zu 
vermitteln, die als einzige Schulform eine Schule 
für alle Kinder ist. Der Erwerb kognitiver, meta-
kognitiver und personaler Schlüsselqualifikationen 
in einem kindorientierten Unterricht ist als besonde-
res Anforderungsprofil grundschulpädagogischer 
Arbeit den Studierenden als Orientierungsrahmen 
für die Entwicklung von Lehrexpertise aufzugeben. 
Der speziellen Bedeutung der Schulanfangsphase 
wird durch die Erarbeitung historischer, bildungs-
theoretischer, empirischer, schulorganisatorischer, 
diagnostischer, soziokultureller und didaktischer 
Aspekte im elementaren Primarbereich Rechnung 
getragen. Aktuelle Veränderungen der Schulein-
gangsphase erfordern auch die Grundlegung eines 
neuen Institutionen übergreifenden Profils der 
Lehramtsausbildung, damit die Studierenden befä-
higt werden, die Anforderungen eines flexiblen, 
integrativen Schulanfangs zu bewältigen. 
 
(2) Inhalt/Aufbau des Studiums 
Im Bachelorstudium sind folgende Module zu bele-
gen:  
 
Modul-
Nr. 

Bezeichnung LP empfohlen 
für: 

PB-M1-
BM 

Einführung in Theorie 
und Praxis der Grund-
schulpädagogik 

3 1./2. Sem. 

PB-M2-
AM 

Erziehen und Unter-
richten in der Grund-
schule 

6 2./3. Sem. 

PB-M3- Erwerb von Basis- 6 3./4./5. 
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AM kompetenzen im 
Grundschulalter  

Sem. 

PB-M4-
VM 

Umgang mit Hetero-
genität im Grund-
schulalter 

5 4./5./6.Se
m.r 

Summe der Leistungspunkte 20  
 
Im Masterstudium sind folgende Module zu bele-
gen:  
 
PB-
M5-
BM 

Entwicklungs- und Förder-
diagnostik 

6+
1* 

7./8. 
Sem. 

PB-
M6-
VM 

Methoden und Konzepte der 
Grundschulforschung 

3+ 
1* 

7./8. 
Sem. 

Summe der Leistungspunkte 10  
 
Alle Module sind für Studierende des Lehramtes 
LSIP und LSIP/SP obligatorisch. Die Module des 
Bachelorstudiums sind hierarchisch aufgebaut, so 
dass erst der erfolgreiche Abschluss (ECTS-
Notenskala: mindestens 4,0) eines Moduls zur Stu-
dienaufnahme in einem Folgemodul berechtigt. Die 
Bedingungen für einen erfolgreichen Abschluss 
sind in den einzelnen Modulen benannt. 
 
Die Zugangsberechtigung zu den Modulen des 
Masterstudiums unterliegt einer gesonderten Rege-
lung. Module weisen in der Regel folgende Berei-
che aus: 
1.  Pflichtbereich 

In diesem Bereich ausgewiesene Veranstaltun-
gen müssen von allen Studierenden studiert 
werden.  

2. Wahlpflichtbereich 
In diesem Bereich werden mehrere Seminare, 
Übungen, Trainingszirkel, Forschungsprojekte 
etc. angeboten, aus denen mindestens eine 
Lehrveranstaltung besucht werden muss. 

3.  Praktika als integrierte Modulbestandteile 
 
(3) Belegpunkte 
Für den Primarstufenspezifischen Bereich stehen 
für das Bachelorstudium 40 Belegpunkte und für 
das Masterstudium 20 Belegpunkte zur Verfügung.  
 
 
§ 25 Fach Deutsch  
 
(1) Studienziele 
Ziel des Studiums ist der Erwerb fachwissenschaft-
licher und pädagogisch-fachdidaktischer Kenntnis-
se, die die Studierenden in die Lage versetzen, 
einen kindorientierten Deutschunterricht zu ertei-
len, der grundlegende mündliche und schriftliche 
kommunikative Kompetenzen ausbildet sowie die 
Fähigkeiten zum Umgang mit Texten entwickelt. 
Durch die Verknüpfung fachlicher, fachdidakti-

                                                 
* 1 LP bei qualifizierter Teilnahme an Lehrforschungsprojekten. 

scher sowie kognitions- und entwicklungspsy-
chologischer Kenntnisse und Einsichten sollen die 
zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer Handlungs-
wissen für die Planung und Gestaltung von Lehr-
prozessen erwerben, die allgemeine und individuel-
le Lernvoraussetzungen und Lernprozesse berück-
sichtigen.  
 

(2) Aufbau des Studiums  
Im Bachelorstudium sind folgende Module zu bele-
gen: 
 
Modul-
Nr. 

Bezeichnung LP empfoh-
len für  

DEU-
M1-BM 

Fachwissenschaftliche 
Grundlagen des 
Deutschunterrichts 

9  1./2./3. 
Sem. 

DEU-
M2-BM 

Fachdidaktische Grund-
lagen des Deutschunter-
richts 

7  1./2./3. 
Sem. 

DEU-
M3-VM 

Kerngebiete der 
Deutschdidaktik: Münd-
liches und schriftliches 
Sprachhandeln 

9+
1*  

4./5./6. 
Sem. 

DEU-
M4-VM 

Kerngebiete der 
Deutschdidaktik: Um-
gang mit Texten und 
anderen Medien 

6+
1*  
 

4./5./6. 
Sem. 

DEU-
M5-AM 

Aufbaumodul: Erwerb 
spezifischer Kompeten-
zen  

3+
1*  

5./6. Sem. 

Summe der Leistungspunkte:  35   
 
Im Masterstudium ist folgendes Modul zu belegen:  
 
DEU-
M6-AM 

Aufbaumodul: Integrati-
ves Projekt  

3 
LP 

7./8. Sem. 

 
Alle Module sind Pflichtmodule. Innerhalb der 
Module gibt es Wahlpflichtangebote. Das Studium 
der Module 3, 4 und 5 setzt den erfolgreichen Ab-
schluss der Module 1 und 2 voraus. Module 1 und 
2, sowie 3, 4 und 5 können parallel studiert werden. 
Die Zugangsberechtigung zum Modul des Master-
studiums unterliegt einer gesonderten Regelung. 
 
(3) Schulpraktische Studien 
Ein fachdidaktisches Tagespraktikum wird in Ver-
bindung mit Lehrveranstaltungen im Bereich Fach-
didaktik (Modul 3/4 oder 5) durchgeführt. Die An-
zahl der Teilnehmenden ist in den Gruppen be-
grenzt. Die/der Studierende erhält in der entspre-
chenden Lehrveranstaltung einen zusätzlichen Leis-
tungspunkt.  
 
(4) Belegpunkte 
Für das Studium des Faches Deutsch stehen im 
Bachelorstudium 60 Belegpunkte und im Master-
studium 6 Belegpunkte zur Verfügung. 
                                                 
*  Der zusätzliche Leistungspunkt wird in Absatz 3 erläutert. 
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§ 26 Fach Mathematik 
 
(1) Studienziele 
Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, die Inhal-
te des Mathematikunterrichts der Klassenstufen 1 
bis 6 fachwissenschaftlich und fachdidaktisch kom-
petent, auf die Erfahrungswelt der Kinder bezogen 
und an deren Bedürfnissen orientiert altersgemäß zu 
unterrichten. Durch die Verknüpfung der fachwis-
senschaftlichen und fachdidaktischen Inhalte sowie 
mit kognitions- und entwicklungspsychologischen 
Einsichten sollen die Studierenden in die Lage 
versetzt werden, den Mathematikunterricht der 
Grundschule für alle Kinder entwicklungsfördernd 
zu gestalten. 
An ausgewählten Beispielen aus der Fachdidaktik 
Mathematik erhalten die Studierenden die Mög-
lichkeit, sich mit wissenschaftlichen Arbeitsmetho-
den vertraut zu machen.  
 
(2) Aufbau des Studiums 
Im Bachelorstudium sind folgende Module zu bele-
gen: 
 
Modul-Nr. Bezeichnung LP emp-

fohlen 
für 

MA-M1-
BM 

Fachwissenschaftliche 
Grundlagen des Ma-
thematikunterrichts  

12 1./2. 
Sem. 

MA-M2-
VM 

Fachwissenschaftliche 
Aspekte zur Arbeit 
mit mathematischen 
Aufgaben und deren 
Umsetzung in der 
Praxis  

 6  3./4./5. 
Sem. 

MA-M3-
BM 

Fachdidaktische 
Grundlagen des Ma-
thematikunterrichts  

 5 3./4. 
Sem. 

MA-M4-
VM 

Didaktische Konzepte 
im Fach Mathematik  

12  4./5./6. 
Sem 

Summe der Leistungspunkte 35  
 
Im Masterstudium ist folgendes Modul zu belegen:  
 
MA-M5-
AM 

Aufbaumodul: Kon-
zepte zur Forschung 
und Förderung im 
Mathematikunterricht 
der Grundschule 

 3 
LP 

7./8. 
Sem. 

 
Alle Module sind Pflichtmodule.  
 
(3) Belegpunkte 
Für das Studium des Faches Mathematik stehen im 
Bachelorstudium 60 Belegpunkte und im Master-
studium 6 Belegpunkte zur Verfügung. 
 
 

§ 27 Fach Sachunterricht 
 
(1) Studienziele 
Ziel des Studiums ist das Aneignen von Wissen und 
Können auf fachlichem und fachdidaktischem Ge-
biet, das die Studierenden in die Lage versetzt, 
Kinder zu befähigen, im Rahmen des Sachunter-
richts Voraussetzungen für die Erschließung ihrer 
Lebenswirklichkeit zu erwerben.  
Das Studium des Faches Sachunterricht ist im Be-
sonderen darauf gerichtet, die Fähigkeiten der Stu-
dierenden zu entwickeln, 
-  ausgewählte Strukturen der sozialen, technischen 

und natürlichen Umwelt mit adäquaten fachwis-
senschaftlichen Methoden zu untersuchen und 
als fachliche Grundlagen für den Unterricht zu 
nutzen  

-  die soziale, technische und natürliche Umwelt 
auf kindliche Sinnzusammenhänge hin zu unter-
suchen und Möglichkeiten erkenntnisgeleiteten 
Handelns für Kinder aufzudecken  

-  fachdidaktisches Wissen sowie methodische 
Instrumentarien für die Gestaltung eines die 
kindliche Persönlichkeit und ihr Lernen fördern-
den und entwickelnden Sachunterricht anzuwen-
den. 

 
(2) Schulpraktische Studien 
Ein fachdidaktisches Tagespraktikum wird in Ver-
bindung mit Lehrveranstaltungen im Bereich Fach-
didaktik durchgeführt. Zur Vorbereitung und Aus-
wertung des Praxissemesters werden Lehrveranstal-
tungen bzw. Konsultationen angeboten.  
 
(3) Aufbau des Studiums 
Im Bachelorstudium sind folgende Module zu bele-
gen:  
 

Modul- Nr. Bezeichnung LP empfoh-
len für 

SU-M1-
BM 

Einführung in den 
Sachunterricht und 
seine Didaktik 

 5 1./2. 
Sem.  

SU-M2a-
VM* 
(Wahl-
pflicht)  

Naturwissenschaftli-
che Grundlagen des 
Sachunterrichts 

10  3./5. 
Sem.  

SU-M2b-
VM* 
(Wahl-
pflicht) 

Gesellschaftswissen-
schaftliche Grundla-
gen des Sachunter-
richts  

10  3./5. 
Sem.  

SU-M3-
VM 

Interdisziplinäres 
Erschließen komple-
xer Lerngegenstände 
im Sachunterricht (1) 

 6  3./4. 
Sem. 

 

                                                 
*  Die Studierenden wählen entweder „Naturwissenschaftliche 

Grundlagen des Sachunterrichts“ oder „Gesellschaftswissen-
schaftliche Grundlagen des Sachunterrichts“  



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 10/2006 – Seite 1028 - 1061 

 

SU-M4-
VM 

Interdisziplinäres 
Erschließen komple-
xer Lerngegenstände 
im Sachunterricht (2) 

 7  5./6. 
Sem. 

SU-M5-
VM 

Grundlagen der Di-
daktik des Sachunter-
richts 

 7  5./6. 
Sem.  

Summe der nachzuweisenden Leis-
tungspunkte 

35  

 
Im Masterstudium ist folgendes Modul zu belegen:  
 
SU-M6-
AM 

Forschung zur Didak-
tik des Sachunter-
richts2 

 3 
LP 

7/8. 
Sem. 

 
(4) Belegpunkte 
Für das Studium des Faches Sachunterricht stehen 
im Bachelorstudium 60 Belegpunkte und im Mas-
terstudium 6 Belegpunkte zur Verfügung. 
 
 
§ 28 Fach Musik  
 
(1) Studienziele 
Das Studium im Ausbildungsbestandteil Musik als 
weiteres Fach vermittelt: 
- Musikalisch-praktisches Können als Grundlage 

für die eigene Erkenntnis der Musik und für die 
musikpädagogische Arbeit mit Kindern der 
Grundschule 

- Grundkenntnisse im Bereich der Musikwissen-
schaft und die Fähigkeit, sie bei der Gestaltung 
des Musikunterrichts in der Grundschule anzu-
wenden 

- Musikdidaktisches Fachwissen und Problembe-
wusstsein gegenüber Zielen, Inhalten und Ver-
fahren des Musikunterrichts in der sechsjährigen 
Grundschule 

- Einsichten zum fachspezifischen und fächer-
übergreifenden musikalischen Lernen im Rah-
men der ästhetisch-aisthetischen Erziehung in 
der Grundschule 

 
(2) Besondere Zulassungsvoraussetzungen  
Für das Studium des Faches Musik ist das Bestehen 
einer Eignungsprüfung Voraussetzung. 
Die Durchführung dieser fachrichtungsbezogenen 
Eignungsprüfung wird durch die Ordnung zur Fest-
stellung der besonderen Eignung für das Fach Mu-
sik in der jeweils amtlichen Fassung geregelt. 
 
(3) Aufbau des Studiums 
Im Bachelorstudium sind folgende Module zu bele-
gen: 

                                                 
2  Die Lehrveranstaltung findet im engen Zusammenhang mit 

dem Praxissemester statt. 

 

Modul-Nr. Bezeichnung LP emp-
fohlen 
für  

MUS-M1-
BM 

Musikalische Grundaus-
bildung  

 4  1./2./3. 
S. 

MUS-M2-
BM 

Musikalische Praxis I  6 1./2. 
Sem. 

MUS-M3-
BM 

Musikwissenschaftliche 
Grundausbildung 

 5 2./3. 
Sem. 

MUS-M4-
VM 

Musikalische Praxis II  6 3./4. 
Sem. 

MUS-M5-
BM 

Einführung in die Musik-
didaktik und Unterrichts-
praxis der sechsjährigen 
GS 

 3 4. Sem. 

MUS-M6-
VM 

Konzeptionen der Musik-
didaktik, Didaktik der 
Lernfelder im Musikun-
terricht der sechsjährigen 
Grundschule, Tagesprak-
tikum  

 6 5/6. 
Sem.  

MUS-M7-
AM 
(Wahl-
pflicht) 

Aufbaumodul  
(Musikalische Praxis 
/Musikdidaktik/Musikwis
senschaft) 

 5 5./6. 
Sem. 

MUS-M8-
AM 
(Wahl-
pflicht) 

Integrative Projekte 
(Musikalische Praxis 
/Musikdidaktik/Musikwis
senschaft) 

 5 6. Sem. 

Summe der nachzuweisenden Leis-
tungspunkte 

35  

 
Im Masterstudium ist folgendes Modul zu belegen:  
 
MUS-M9-
AM 

Ästhetisch-aisthetische 
Erziehung im Musikun-
terricht der Grundschule 

3  7./8. 
Sem. 

 
Alle Basismodule und Vertiefungsmodule sind 
Pflichtmodule. Die Aufbaumodule sind Wahl-
pflichtangebote. Aus dem Gesamtangebot der 
Wahlpflichtmodule können insgesamt 4 SWS mit 
insgesamt 5 LP belegt werden. 
 
(4) Besondere Lehrveranstaltungen  
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Musik und Musikpädagogik sowie anderen 
Instituten der Universität wird eine breite Palette 
ständig aktualisierter Wahlangebote und integrati-
ver Projekte, die auch fakultativ genutzt werden 
können, ermöglicht. 
 
(5) Belegpunkte 
Für das Studium des Faches Musik stehen im Ba-
chelorstudium 60 Belegpunkte und im Masterstudi-
um 6 Belegpunkte zur Verfügung. 
 
 



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 10/2006 – Seite 1028 - 1061 

 

§ 29 Fach Sport 
 
(1) Studienziele 
Mit der Ausbildung im Fach Sport erwerben die 
Studierenden sportwissenschaftliches, sportdidakti-
sches und sportpraktisches Wissen und Können mit 
dem Ziel der integrativen Anwendung im Schul-
sport der Primarstufe. Sie werden befähigt, einen 
Sportunterricht in der Primarstufe zu gestalten, der 
auf die harmonische Gesamtentwicklung des Kin-
des, auf die Ausformung seiner Individualität, auf 
die Förderung seiner Gesundheit, die Erhöhung 
seiner Bewegungsfähigkeit und Bewegungsfreude 
sowie auf die Entwicklung seiner sozialen und 
sportlichen Handlungsfähigkeit zielt. 
 
(2) Besondere Zulassungsvoraussetzungen 
Zulassungsvoraussetzungen sind ein sportärztliches 
Unbedenklichkeitsattest und eine sportpraktische 
Eignungsprüfung. Näheres regelt die Ordnung zur 
Durchführung von fachrichtungsbezogenen Eig-
nungsprüfungen in der jeweils amtlichen Fassung. 
 
(3) Aufbau des Studiums 
Im Bachelorstudium sind folgende Module zu bele-
gen: 
 
Modul-
Nr. 

Bezeichnung LP empfoh-
len für  

SPO-
M1-BM 

Schaffung sportwis-
senschaftlicher 
Grundlagen (Sport-
biologie, Bewegungs-
lehre, Sportpädago-
gik) 

 6  1. - 3. 
Sem.  

SPO-
M2-BM 

Schaffung spieleri-
scher Grundlagen 
(Kleine Spiele, Sport-
artübergreifendes 
Teilgebiet) 

 3  1. - 3. 
Sem. 

SPO-M3 
BM/VM 

Grundlagen der Be-
wegungsschulung und 
motorische Vervoll-
kommnung/Schwim-
men 

 3  1. - 3. 
Sem. 

SPO-M4 
BM/VM 

Grundlagen der Be-
wegungsschulung und 
motorische Vervoll-
kommnung/Turnen 

 4  1. - 3. 
Sem. 

SPO-
M5-
BM/VM 

Grundlagen der Be-
wegungsschulung und 
motorische Vervoll-
kommnung/Leicht-
athletik 

 4  1. - 3. 
Sem. 

SPO-
M6-
BM/VM 

Grundlagen der Be-
wegungsschulung und 
motorische Vervoll-
kommnung/Gym-
nastik/Tanz 

 4  4. - 6. 
Sem. 

SPO-
M7-VM 

Grundlagen und mo-
torische Vervoll-

 5 4. - 6. 
Sem. 

kommnung ausge-
wählter Sportspiele 

SPO-
M8-VM 

Sportdidaktik der 
sechsjährigen Grund-
schule 

 6  4. - 6. 
Sem. 

Summe der Leistungspunkte 35  
 
Im Masterstudium ist folgendes Modul zu belegen:  
 
SPO-
M9-
VM 

Sportförderunterricht in 
der Grundschule 

3 
LP 

7./8. 
Sem.  

 
(4) Zusätzliche Nachweise 
Folgende zusätzliche Nachweise sind vor dem Ab-
schluss des Studiums zu erwerben 
- Nachweis über die Ausbildung in „Erste Hilfe“ 
- Befähigungsnachweis als Rettungsschwimmer 

(Silber) 
 
(5) Belegpunkte 
Für das Studium des Faches Sport stehen im Bache-
lorstudium 60 Belegpunkte und im Masterstudium 
6 Belegpunkte zur Verfügung. 
 
 
§ 30 Musisch-ästhetischer Lernbereich 
 
(1) Ziele des Studiums 
Das Studium des musisch-ästhetischen Lernbe-
reichs soll dazu dienen, notwendige Einsichten, 
fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
und individuelle Rezeptionsmöglichkeiten in der 
Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Erfah-
rungsfeld zu erwerben.  
Bei Beendigung des Studiums sollen die Studieren-
den verfügen über:  
- ästhetische Erfahrungsfähigkeit im Sinne reflek-

tierter Erfahrung 
- Kenntnis wesentlicher entwicklungspsychologi-

scher und anthropologischer Grundlagen der äs-
thetischen Erziehung 

- Kenntnis von Erkenntniswegen und -formen des 
Ästhetischen 

- Einsichten in die Erkenntnisfunktion des Ästhe-
tischen 

- Kenntnis wesentlicher ästhetischer Erziehungs-
konzepte 

- Fähigkeiten und Fertigkeiten der künstlerisch-
ästhetischen Auseinandersetzung mit Phänome-
nen der Wirklichkeit 

- Fähigkeit der sinnlichen Wahrnehmung, Rezep-
tion, Interpretation und Produktion ästhetischer 
Objekte. 

 
(2) Besondere Zulassungsvoraussetzungen 
Für das Studium des musisch-ästhetischen Lernbe-
reichs ist verpflichtend, eines der drei künstleri-
schen Fächer (Kunst, Musik oder Sport) als 1. Fach 
zu wählen. 
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(3) Aufbau des Studiums 
Im Bachelorstudium sind folgende Module zu bele-
gen: 
 
Modul-
Nr. 

Bezeichnung LP emp-
fohlen 
für  

MÄERZ-
M1-BM 

Kunst  4  1. - 6. 
Sem. 

MÄERZ-
M2-BM 

Musik  4  1. - 6. 
Sem. 

MÄERZ-
M3-BM 

Sport  4  1. - 6. 
Sem. 

MÄERZ-
M4-BM 

Fachwissen-
schaft/Ästhetik 

 4  1. - 6. 
Sem. 

MÄERZ-
M5-AM 

Integrative Projekte  6  1. - 6. 
Sem. 

MÄERZ-
M6-VM 

Kunst  3  1. - 6. 
Sem. 

MÄERZ-
M7-VM 

Musik  3  1. - 6. 
Sem.  

MÄERZ-
M8-VM 

Sport  3 1. - 6. 
Sem. 

MÄERZ-
M9-VM 

Fachwissen-
schaft/Ästhetik 

 4 1. - 6. 
Sem. 

Summe der Leistungspunkte  35  
 
Im Masterstudium ist folgendes Modul zu belegen:  
 
MÄERZ-
M10-VM 

Integrative Projekte 3 
LP 

7./8. 
Sem.  

 
(4) Belegpunkte 
Für das Studium des Lernbereiches stehen im Ba-
chelorstudium 60 Belegpunkte und im Masterstudi-
um 6 Belegpunkte zur Verfügung. 
 
 
V. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 31 Ungültigkeit der Graduierung 
 
(1) Hat eine Kandidatin/ein Kandidat bei einer 
Leistungsermittlung getäuscht und wird diese Tat-
sache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, kann der Prüfungsausschuss im Benehmen 
mit dem Fakultätsrat der Humanwissenschaftlichen 
Fakultät nachträglich die betroffenen Leistungs-
punkte entziehen oder deren Noten entsprechend 
berichtigen. Dies kann die Annullierung der Gradu-
ierung zur Folge haben. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen zur Teilnahme an 
der Leistungsermittlung nicht erfüllt, ohne dass die 
Kandidatin/der Kandidat täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeug-
nisses bekannt, so wird dieser Mangel durch die 
Vergabe der Leistungspunkte beseitigt. Hat die 
Kandidatin/der Kandidat die Teilnahme vorsätzlich 
zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsaus-
schuss im Benehmen mit dem Fakultätsrat der Hu-

manwissenschaftlichen Fakultät über die Rücknah-
me des Zeugnisses. 
 
(3) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und ggf. 
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis 
ist auch die Graduierungsurkunde einzuziehen, 
wenn die Graduierung auf Grund einer Täuschung 
zu Unrecht erfolgte. 
 
(4) Die Bestimmungen über die Entziehung von 
akademischen Graden bleiben unberührt. 
 
 
§ 32 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
(1) Unbeschadet des § 9 Abs. 7 sind die für die 
Bewertung relevanten Unterlagen aus dem Leis-
tungserfassungsprozess ein Jahr lang vom Lehrper-
sonal aufzubewahren. Danach können sie an die 
Studierenden ausgehändigt oder ausgesondert wer-
den. 
 
(2) Innerhalb einer näher festzulegenden Frist, 
spätestens ein Jahr nach Abschluss des Prüfungs-
verfahrens, wird der Kandidatin oder dem Kandida-
ten auf Antrag Einsicht in die auf ihre/seine schrift-
liche Abschlussarbeit bezogenen Gutachten ge-
währt. Nach Ablauf von fünf Jahren nach Ab-
schluss des Prüfungsverfahrens werden die Ab-
schlussarbeiten unbeschadet der Regelung des § 33 
ausgesondert. 
 
 
§ 33 Archivierung von Abschlussarbeiten des 

Bachelor- und des Masterstudiums  
 
Die elektronische Version der Abschlussarbeiten, 
die mit „sehr gut“ oder besser bewertet wurden, 
wird nach Ablauf der Frist des § 32 Abs. 2 in der 
Universitätsbibliothek archiviert, wenn die Kandi-
dat/inn/en und Gutachter/innen dem nicht wider-
sprechen. 
 
 
§ 34 Übergangsbestimmungen 
 
Diese Ordnung gilt für alle Studierenden, die nach 
Inkrafttreten dieser Ordnung im Lehramtsbachelor- 
oder -masterstudiengang an der Universität Pots-
dam immatrikuliert werden. Die Fortgeltung der auf 
der Grundlage der Besonderen Prüfungsbestim-
mungen für die Zwischenprüfung im Lehramtsstu-
dium der weiteren Fächer und des Lernbereichs 
musisch-ästhetische Erziehung durchgeführten 
Prüfungen wird durch das In-Kraft-Treten dieser 
Ordnung nicht berührt. Wer sich bei In-Kraft-
Treten dieser Ordnung im Lehramtsstudiengang 
befindet, kann die Zwischenprüfung längstens bis 
zum 31. März 2007 nach den bei der Aufnahme des 
Studiums geltenden Rechtsvorschriften ablegen. 
Auf die entsprechenden Übergangsbestimmungen 
für das Staatsexamen im Ersten Gesetz zur Ände-
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rung des Lehrerbildungsgesetzes vom 13. Februar 
2004 wird hingewiesen. 
 
 
§ 35 In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten 
 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Potsdam in Kraft und ersetzt die 
Ordnung für das Bachelor- und Masterstudium des 
Primarstufenspezifischen Bereichs im Rahmen des 
Studiums des "Lehramts für die Bildungsgänge der 
Sekundarstufe I und der Primarstufe" an allgemein 
bildenden Schulen sowie für das Bachelorstudium 
der Fächer (25 SWS) und des musisch-ästhetischen 
Lernbereichs (25 SWS) bei Schwerpunktbildung 
auf die Primarstufe vom 15. Juli 2004 (AmBek. UP 
2005 S. 398). 
 
(2) Mit Ablauf des Wintersemesters 2006/2007 
treten für die Studierenden die Besonderen Prü-
fungsbestimmungen für die Zwischenprüfung im 
Lehramtsstudium der weiteren Fächer und des 
Lernbereichs musisch-ästhetische Erziehung an der 
Universität Potsdam vom 20. April 2000 (AmBek. 
UP Nr. 11/2000) außer Kraft. 
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Anlage: Beschreibung der Module 
 
1 Primarstufenspezifischer Bereich  
 
Bachelorstudium  
 
Modulnummer und -titel:  PB-M1-BM: Basismodul: Einführung in Theorie und Praxis der  

Grundschulpädagogik  
Anzahl der Leistungspunkte Vorlesung: 3 LP Grundschulpädagogik  

Praktikum (IEP): insgesamt 4 LP Erziehungswissenschaft, d.h. 
Begleitseminar (2 LP) 
Praktikum (1 LP) 
Praktikumsbericht: (1 LP)   

Anzahl der SWS: 4 SWS + Praktikum 
Veranstaltungsformen: Vorlesung, semesterbegleitendes Tagespraktikum (Hospitationen im Grundschulbe-

reich) + Begleitseminar incl. Vorbereitungs- und Auswertungsveranstaltungen 
Teilnahmevoraussetzungen: Keine 
Inhaltsbeschreibung:  Das Modul hat zwei inhaltliche Schwerpunkte:  

1. In einer einführenden Vorlesung wird ein systematischer Überblick über Inhalte, 
Ziele und aktuelle Problemfelder der Grundschulpädagogik und -didaktik gegeben.  
Forschungsbefunde und -fragestellungen aus den sozialwissenschaftlichen Bezugsdis-
ziplinen werden in ihrer Relevanz für Lehr-/Lernprozesse im Kindes- und Jugendalter 
und in ihrem innovativen Potenzial für Reformkonzepte institutioneller schulischer 
Strukturen verdeutlicht. 
2. Das Integrierte Eingangssemester Primarstufe (IEP) soll den Studierenden einen 
Eindruck aktueller grundschulpädagogischer Arbeit vermitteln, um die mit dieser 
Berufswahl verbundenen Ansprüche und Aufgaben realistisch abschätzen zu können. 
Aufgabe des theoretischen Begleitseminars ist es, erste Bezüge zur pädagogischen 
Theorie aufzubauen sowie Beobachtungsinstrumente und analytische Kategorien für 
die Entwicklung einer professionellen Perspektive auf Lehr-Lernprozesse und die 
Rahmenbedingungen von Schule und Unterricht zu erarbeiten.  

Qualifikationsziele: Die Vorlesung soll den Studierenden die Vielfalt grundschulpädagogischer und -di-
daktischer Aufgaben- und Fragestellungen aufschließen und Basiskenntnisse histori-
scher, bildungstheoretischer und empirischer Zugangsweise zum Erziehen und Unter-
richten vermitteln. 
In der Absolvierung des Praktikums und seiner Begleitveranstaltungen sollen erste 
berufliche Erfahrung gesammelt und theoriebezogen analysiert werden. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Zu 1. Vorlesung: Bestehen der Klausur 
Zu 2: Absolvieren des Praktikums, regelmäßige Teilnahme an den begleitenden Ver-
anstaltungen und Praktikumsbericht 

 
Modulnummer und -titel: PB-M2-AM: Aufbaumodul: Erziehen und Unterrichten in der Grundschule  
Anzahl der Leistungspunkte: Insgesamt 6 LP; davon 3 LP Anfangsunterricht; 3 LP Grundschulpädagogik 
Anzahl der SWS: 4 SWS 
Veranstaltungsformen: Vorlesung/Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des 1. Moduls, d.h. bestandene Klausur zur Vorlesung „Ein-

führung in die Grundschulpädagogik und -didaktik“; Absolvierung des IEP incl. Prak-
tikumsbericht 

Inhaltsbeschreibung  Das Modul hat 2 inhaltliche Schwerpunkte: 
1. Pflichtbereich: Die Besonderheiten von Schulanfang und Anfangsunterricht wer-

den im Kontext historischer Entwicklungen und bildungstheoretischer Reflexio-
nen entfaltet. Die soziokulturellen, kognitiven, emotionalen und körperlichen 
Voraussetzungen der Kinder beim Schulanfang finden dabei besondere Berück-
sichtigung. Methodisch-didaktische Konzepte des Anfangsunterrichts aber auch 
die Möglichkeiten, Lernentwicklungen im Anfangsunterricht angemessen wahr-
nehmen zu können sind Thema dieser Lehrveranstaltung. 

2. Wahlpflichtbereich: Diese Perspektive wird in den Veranstaltungen des Wahl-
pflichtbereichs für den weiteren Verlauf der Grundschule wieder aufgegriffen. 
Planung, Strukturierung und Individualisierung von Unterricht, Einführung in die 
verschiedenen Organisationsformen und Gestaltungsmöglichkeiten lernförderli-
cher Situationen, fächer- und jahrgangsübergreifender Unterricht aber auch Re-
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flexion von Prozessen sozialen und gemeinschaftlichen Lernens sind inhaltliche 
Schwerpunkte.  

Qualifikationsziele: Theoriebasierte Fundierung professioneller Handlungs- und Reflexionskompetenz in 
Schule und Unterricht (PB-M3-AM) 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP: 

Klausur/Referat mit Ausarbeitung 

 
Modulnummer und -titel: PB-M3-AM: Aufbaumodul: Erwerb von Basiskompetenzen im Grundschulalter 
Anzahl der Leistungspunkte: Insgesamt 6 LP; davon 

3 LP – Grundschulpädagogik 
3 LP – Anfangsunterricht 

Anzahl der SWS: 4 SWS 
Veranstaltungsform: Seminar/Vorlesung  
Teilnahmevoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des 1. und 2. Moduls 
Inhaltsbeschreibung  Das traditionelle Verständnis von Grundschule als Stätte grundlegender Bildung soll 

in diesem Modell unter zwei Perspektiven neu interpretiert werden: 
1. Ausgehend von entwicklungspsychologischen und soziokulturellen Theoriekon-

zepten zur Beschreibung von Kindheit soll der pädagogische Auftrag von Grund-
schule in der Vermittlung personaler Schlüsselqualifikationen fokussiert werden. 
Die professionellen Handlungsfelder „erziehen und beraten“ werden sowohl im 
Hinblick auf eine Unterstützung von Teamfähigkeit und Konfliktbewältigung, 
Selbstständigkeit und Leistungserziehung, Werteerziehung und Moralentwick-
lung der Kinder als auch bezugnehmend auf Modelle einer Kooperation zwischen 
Elternhaus und Schule thematisiert. (Wahlpflichtbereich – Grundschulpädagogik) 

2. Lernbereichsspezifische Basiskompetenzen werden gesehen im Erwerb der 
Schriftsprache im Kontext muttersprachlichen und fremdsprachlichen Unter-
richts, der mathematischen Modellierungsfähigkeit, der Aneignung von Weltwis-
sen, der motorischen Koordinationsfähigkeit und der Grundlegung musisch-
ästhetischer Erfahrungen. 

In der Lehrveranstaltung zum Schriftspracherwerb wird ein Überblick über die lingu-
istischen, psychologischen und entwicklungspsychologischen Grundlagen des Schrift-
spracherwerbs sowie über die wichtigsten pädagogischen und didaktischen Ansätze 
im Erstlese- und Schreibunterricht gegeben. Angesprochene Themen beziehen sich 
u.a. auf die Öffnung des Erstleseunterrichts, die Vor- und Nachteile von Fibellehrgän-
gen, die geeignetste Erstschrift und die Probleme langsam lernender und mehrsprachi-
ger Kinder. (Wahlpflichtbereich – Anfangsunterricht) 
In der Lehrveranstaltung „Zugänge zu Zahlen und Formen“ werden didaktische Kon-
zepte für den mathematischen Anfangsunterricht vorgestellt und miteinander vergli-
chen. Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei: Anknüpfen an kindliche Vorerfahrungen, 
Lernen in Sinnzusammenhängen, Fördern im Mathematikunterricht, Öffnung des 
Mathematikunterrichts, Auswahl und Einsatz von Arbeits- und Veranschaulichungs-
mitteln. (Wahlpflichtbereich – Anfangsunterricht) 

Für Studierende, die das Fach Deutsch nicht in ihrer Fächerkombination haben, ist die 
Veranstaltung zum Schriftspracherwerb obligatorisch. Dies gilt auch für Studierende, 
deren Fächerkombination weder Deutsch noch Mathematik enthält.  

Für Studierende, deren Fächerkombination Deutsch, nicht aber Mathematik enthält, ist 
die Veranstaltung „Zugänge zu Zahlen und Formen“ obligatorisch. 

Studierenden mit Deutsch und Mathematik in ihrer Fächerkombination wird empfoh-
len, andere lernbereichsspezifische Lehrveranstaltungen zu belegen.  

Qualifikationsziele: Entwicklung pädagogischer Handlungskompetenz für die erzieherischen und beraten-
den Aufgaben des Lehrberufes in ihrer Relevanz für die Entwicklung personaler 
Schüsselqualifikationen.  
Die Studierenden sollen eine kognitionswissenschaftliche Fundierung didaktischer 
Theoriebildung kennen lernen und gerade auch in den Lernbereichen, die sie nicht als 
Fach studieren, aber als Klassenlehrer/-in werden vertreten müssen, fachwissenschaft-
liche und fachdidaktische Basiskenntnisse erwerben. 

Voraussetzungen für die  
Vergabe von LP: 

Referat mit Ausarbeitung/Klausur  
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Modulnummer und -titel: PB-M4-VM: Vertiefungsmodul: Umgang mit Heterogenität im Grundschulalter  
Anzahl der Leistungspunkte: Insgesamt: 5 (+ 1*) LP;  

*ggf. 1 LP – EWI bei Ergänzung des Veranstaltungsblocks durch Durchführung weite-
rer schulpraktischer Studien, die als Praktikum in pädagogisch-psychologischen 
Handlungsfeldern dokumentiert und anerkannt werden. 

Anzahl der SWS: 2 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminar/Projektseminar (auch in Blockform) oder integrierter Übung bzw. schulprak-

tischen Studien oder Lehrforschungsprojekten 
Teilnahmevoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss der Module 1,  2 und 3 
Inhaltsbeschreibung:  Kinder im Grundschulalter sind auch Kinder mit je spezifischen Lern- , Lebens- und 

Problemlagen. Schüler mit Lernschwierigkeiten und/oder Verhaltensauffälligkeiten,  
Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder in neuer Armut oder in medialer 
Wohlstandsverwahrlosung, Hochbegabte, Kinder mit chronischen Krankheiten, Kin-
der als Opfer von Gewalt, sexuellem Missbrauch etc. setzen einen professionellen 
Umgang mit Heterogenität voraus. Interventionskonzepte für die vielfältigen Formen 
risikobelasteter Lern- und Persönlichkeitsentwicklung werden aufgezeigt. 
Individualität und Sozialität in der Statuspassage des Schulanfangs werden gleichfalls 
berücksichtigt. Beziehungen zwischen Kindern und Lehrer-Schüler-Beziehungen aber 
auch empirische Befunde und pädagogische Handlungsmöglichkeiten für das gemein-
same Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern werden thematisiert. 
Konzepte sozialen Lernens und methodisch-didaktische Orientierungen für das ge-
meinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung werden fallorientiert ent-
wickelt. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden sollen zu einem angemessenen Umgang mit Heterogenität befähigt 
werden. Hierzu zählt auch, die teilweise subtile Symptomatik von Kindern in psycho-
sozialen Notlagen wahrnehmen zu können und einen Orientierungsrahmen für An-
satzpunkte einer im schulischen Kontext leistbaren Intervention zu erhalten.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP: 

(3 LP): Begleitende Lehrveranstaltung  
(1 LP): Praxisanteil ( je nach Projektschwerpunkt des Seminars): schulpraktische  
            Studien, Einzelfallhilfe, Lernbegleitung von sprachlich-kulturell heterogenen  
            Kleingruppen, Teacher Training, Durchführung von Forschungsaufträgen  
(1 LP): je nach Projektschwerpunkt des Seminars: schriftliche Ausarbeitung/Präsen- 
             tation der Arbeitsergebnisse  
 
* ggf. 1 weiterer LP (EWI) für Praktikum und Praktikumsbericht über ein Praktikum in pädagogisch-
psychologischen Handlungsfeldern 

 
Masterstudium:  
 
Modulnummer und -titel: PB-M5-BM: Basismodul Entwicklungs- und Förderdiagnostik  
Anzahl der Leistungspunkte: Insgesamt 6 + 1 LP 

3 LP Grundschulpädagogik 
3 LP Anfangsunterricht 
ggf. 1 LP bei qualifizierter Teilnahme an einem Lehrforschungsprojekt 

Anzahl der SWS: 4 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminar, ggf. Lehrforschungsprojekt 
Teilnahmevoraussetzungen: Zulassung zum Masterstudium bzw. Graduierung 
Inhaltsbeschreibung: 
  

Das Modul befasst sich mit dem Beobachten, Messen  und Beurteilen von Lernpro-
zessen der Kinder, die in der Folge eines neuen Lernbegriffs zum Gegenstand lernpro-
zessbegleitender Diagnostik werden. In Voraussetzung diagnostischer Basiskenntnis-
se, die in einer Vorlesung des Instituts für Psychologie geleistet wird, soll den Studie-
renden ein Überblick über gängige Schulleistungstests und standardisierte Instrumente 
der Befragung von Schülerinnen und Schülern vermittelt werden, der auch vor dem 
Hintergrund der Diskussion um Schulreifetests und Einschulungspraxis, Kind-
Umfeld-Diagnose, Vergleichsarbeiten, Zensurengebung und Bildungsstandards zu 
führen ist. Grundschulspezifische Formen der Leistungsrückmeldung und Entwick-
lungsförderung für alle Kinder, die Erstellung von Förderplänen für leistungsschwa-
che Kinder und die professionelle Wahrnehmung proximaler und distaler Lernvoraus-
setzungen für das Lernen in der Schule sind thematisch.  

Qualifikationsziele: Erwerb professioneller förderungsorientierter diagnostischer Kenntnisse, Durchfüh-
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rungs- und Auswertungskompetenzen in der Handhabung gängiger standardisierter 
und informeller Instrumente der Feststellung von Schulleistungen und analytische 
Expertise für die Beurteilung unterschiedlicher Verfahren der Leistungsmessung und -
beurteilung. 

Voraussetzungen für die 
 Vergabe von LP:  

Je nach Seminarschwerpunkt: förderdiagnostische Fallanalyse, Erhebung und Aus-
wertung von Beobachtungsdaten, Durchführung und exemplarische Auswertung stan-
dardisierter und informeller Testverfahren, Entwicklung und Dokumentation von 
Förderplänen oder Enrichment-Angeboten,  

 
Modulnummer und -titel: PB-M6-VM: Vertiefungsmodul: Methoden und Konzepte der Grundschulfor-

schung  
Anzahl der Leistungspunkte: Insgesamt: 3 LP + 1 LP*; davon: 

3 LP – Grundschulpädagogik 
ggf. 1 LP bei qualifizierter Teilnahme an einem Lehrforschungsprojekt 

Anzahl der SWS: 2 SWS 
Veranstaltungsform: Forschungsseminar/Lehrforschungsprojekt 
Teilnahmevoraussetzungen: Zulassung zum Masterstudium bzw. Graduierung 
Inhaltsbeschreibung:  Gegenstand dieses Moduls ist die exemplarische Einführung in qualitative und quanti-

tative Forschungsmethoden, die im Kontext von Grundschulforschung angewandt 
werden. Durch unmittelbare Bezugnahme auf jeweils laufende Forschungsvorhaben 
des Primarstufenspezifischen Bereichs sollen Gegenstandsfelder von Grundschulfor-
schung insbesondere aus dem Bereich der empirischen Unterrichtsforschung, der 
Schulentwicklungsforschung, der Kindheitsforschung, der interdisziplinären Lehr-
Lernforschung und der pädagogischen Professionsforschung aufgeschlossen werden. 

Qualifikationsziele: Den Studierenden soll durch die direkte Einbindung in jeweils aktuelle Forschungs-
projekte des Primarstufenspezifischen Bereichs Einblick in wissenschaftliche Frage-
stellungen, Arbeitsweisen und Evaluationspraxen gegeben werden, um damit auch 
eine wissenschaftliche Orientierung im Hinblick auf die Anfertigung der Masterarbeit 
zu leisten. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP: 

Kurzvorträge, ggf. forschungsprojektbezogene Arbeitsaufträge 

 
 
2. Fach Deutsch 
 
Bachelorstudium 
 
Modulnummer und -titel: DEU-M1-BM: Fachwissenschaftliche Grundlagen des Deutschunterrichts  
Anzahl der Leistungspunkte: 9 LP 
Anzahl der SWS: 6 SWS 
Veranstaltungsformen:  Seminare und Übungen 
Teilnahmevoraussetzungen:  Keine 
Inhaltsbeschreibung:  Das Modul befasst sich sowohl mit den sprachwissenschaftlichen als auch mit den 

literaturwissenschaftlichen Grundlagen des Deutschunterrichts, teilweise unter Be-
rücksichtigung einer didaktisch-methodischen Umsetzung grundschulspezifischer 
Inhalte.  
Im sprachwissenschaftlichen Teil werden insbesondere behandelt: Grammatik des 
Wortes und des Satzes, Untersuchung und Beschreibung der Bedeutung und der 
Struktur von Wörtern der deutschen Sprache. 
Im literaturwissenschaftlichen Teil werden Kenntnisse über literarische Gattungen 
vertieft und Fähigkeiten zur Analyse und Deutung von literarischen Texten vermittelt 
bzw. erweitert.  

Qualifikationsziele: Die Studierenden sollen allgemeine und grundschulrelevante sprachwissenschaftliche 
und literaturwissenschaftliche Grundlagen erwerben. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Klausur /Referat/Beleg 

 
Modulnummer und -titel: DEU-M2-BM: Fachdidaktische Grundlagen des Deutschunterrichts 
Anzahl der Leistungspunkte: 7 LP 
Anzahl der SWS: 4 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminare/Vorlesung 
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Teilnahmevoraussetzungen: Keine 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Das Modul führt in die Lernfelder und didaktischen Konzepte des Faches Deutsch in 
der Grundschule ein und gibt grundlegende sprach- und literaturdidaktische Orientie-
rungen. An ausgewählten Beispielen wird dargestellt, wie mündlicher Sprach-
gebrauch, Lesen, Textverfassen, Rechtschreiben und Sprachbetrachtung im verbunde-
nen Sprachunterricht integriert werden können. 
Innerhalb des Moduls wird weiterhin ein Überblick über die psycholinguistischen und 
entwicklungspsychologischen Grundlagen des Schriftspracherwerbs sowie über die 
wichtigsten didaktischen Ansätze im Erstlese- und -schreibunterricht gegeben. Die 
ausgewählten Themen befassen sich u.a. mit den Vor- und Nachteilen von Fibellehr-
gängen im Vergleich zum geöffneten Erstlese- und -schreibunterricht, der geeignets-
ten Erstschrift und den Problemen langsam lernender und mehrsprachiger Kinder.  
Das Modul vermittelt darüber hinaus Kompetenzen zum wissenschaftlichen Arbeiten 
und schafft so die Basis für ein planvolles und fundiertes Studium des Faches 
Deutsch. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden sollen einen Überblick über die Teilgebiete der Deutschdidaktik 
erhalten, mit den entwicklungspsychologischen und psycholinguistischen Grundlagen 
des Schriftspracherwerbs vertraut werden und alternative didaktische Ansätze kennen 
lernen. Weiterhin sollen sie grundlegende wissenschaftliche Startqualifikationen er-
werben. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Klausur/Referat/Beleg 

 
Modulnummer und -titel: 
 

DEU-M3-VM: Kerngebiete der Deutschdidaktik: Mündliches und schriftliches 
Sprachhandeln  

Anzahl der Leistungspunkte: 9 - 10 LP 
Anzahl der SWS: 6 - 7 SWS 
Veranstaltungsform: Seminare mit der Möglichkeit eines integrierten fachdidaktischen Tagespraktikums 
Teilnahmevoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss der Module 1 und 2 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Dieses Modul befasst sich mit den Grundlagen und didaktischen Konzepten des 
mündlichen und schriftlichen Sprachhandelns. Produktion, Rezeption und Reflektion 
mündlicher Sprachhandlungen werden lehrer- und schülerbezogen diskutiert und 
erprobt. Die Grundlagen für schriftliche Sprachhandlungen werden in einer Veranstal-
tung zur Rezeption und Produktion von Texten aus verschiedenen Kommunikations-
bereichen gelegt. In einem Seminar zum freien und angeleiteten Schreiben werden 
methodische Varianten diskutiert, die den traditionellen Aufsatzunterricht ergänzen 
oder ersetzen können. Das bereits erworbene rechtschreibliche Wissen wird fachlich 
fundiert und systematisiert. Es werden didaktische Wege zum Erwerb der Recht-
schreibung und Möglichkeiten der Analyse von Rechtschreibleistungen vorgestellt. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden sollen ihre eigene Textkompetenz erweitern sowie didaktische We-
ge kennen lernen, die mündliche und schriftliche Sprachhandlungskompetenz von 
Kindern, einschließlich der orthographischen Kompetenz, zu fördern. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Klausur /Referat/Beleg/Projektdokumentation mit Verteidigung 
(Bei Belegung des fachdidaktischen Tagespraktikums in diesem Modul werden eine 
zusätzliche SWS und ein zusätzlicher LP angerechnet) 

 
Modulnummer und -titel: 
 

DEU-M4-VM: Kerngebiete der Deutschdidaktik: Umgang mit Texten und ande-
ren Medien  

Anzahl der Leistungspunkte: 6 - 7 LP  
Anzahl der SWS: 4 - 5 SWS 
Veranstaltungsformen:  Seminare mit der Möglichkeit eines integrierten fachdidaktischen Tagespraktikums 
Teilnahmevoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss der Module 1 und 2 
Inhaltsbeschreibung: Das Modul behandelt im Anschluss an den Schriftspracherwerb im Modul 2 den wei-

terführenden Leseunterricht und die Rezeption anderer Medien und geht besonders 
auf Fragen der Lesesozialisation und der Leseförderung ein. Eine Veranstaltung des 
Moduls befasst sich aus fachlicher und fachdidaktischer Perspektive mit Kinderlitera-
tur. Auf der Grundlage von literarischen und lesedidaktischen Analysen werden Se-
quenzen für die Behandlung von Kinderbüchern im Unterricht geplant. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden sollen die wichtigsten Befunde zur Leseentwicklung und Lesesozia-
lisation kennen lernen und über ein breites didaktisches Repertoire zur Leseförderung 
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verfügen.  
Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Klausur/Referat //Beleg/Projektdokumentation mit Verteidigung 
(Bei Belegung des fachdidaktischen Tagespraktikums in diesem Modul werden eine 
zusätzliche SWS und ein zusätzlicher LP angerechnet) 

 
Modulnummer und -titel: DEU-M5-AM: Aufbaumodul: Erwerb spezifischer Kompetenzen 
Anzahl der Leistungspunkte: 3 LP + 1* 

Anzahl der SWS: 2 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminar oder Projekt 
Teilnahmevoraussetzungen:  erfolgreicher Abschluss der Module 1 und 2 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Das Aufbaumodul bietet die Gelegenheit, sich mit ausgewählten Themen und Frage-
stellungen aus den anderen Modulen intensiver und zum Teil mit anderen Methoden 
zu befassen. Neben theoretischen Seminaren zu besonderen und ergänzenden Themen 
werden als Wahlpflichtveranstaltungen angeboten:  
- Mitarbeit in einem Forschungsprojekt 
- Mitarbeit bei der Entwicklung von didaktischem Material  
- Lese-Rechtschreibschwäche: Theoretische Grundlagen 
- Förderung eines lese-rechtschreibschwachen Kindes  
- Kreatives Schreiben  
Die Inhalte der Projekte variieren je nach den jeweils aktuellen Vorhaben des Be-
reichs. Schwerpunkte im Bereich der Forschung können z.B. sein: Die Rolle der pho-
nologischen Bewusstheit beim Schriftspracherwerb oder Förderung des Leseverständ-
nisses oder die Entwicklung von Tests zum Schriftspracherwerb. Die theoretischen 
Seminare können weitere inhaltliche Bereiche abdecken und ergänzen.  

Qualifikationsziele: Die Studierenden sollen sich intensiv mit einem ausgewählten Thema befassen und 
dabei besondere forschungs- oder praxisbezogene Methoden und Verfahren kennen 
lernen. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Je nach Projekt: Forschungsbericht/Projektdokumentation mit Verteidigung/ 
Praktikumsbericht/Referat 
(Bei Belegung des fachdidaktischen Tagespraktikums in diesem Modul werden eine 
zusätzliche SWS und ein zusätzlicher LP angerechnet) 

 
Masterstudium 
 
Modulnummer und -titel: DEU-M6-AM: Aufbaumodul: Integratives Projekt  
Anzahl der Leistungspunkte: 3 LP  
Anzahl der SWS: 2 SWS 
Veranstaltungsformen: Projekt, Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen:  Zulassung zum Masterstudium 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Im Aufbaumodul „Integratives Projekt“ wenden die Studierenden das in den voraus-
gegangenen Modulen erworbene fachliche, didaktische und forschungsmethodische 
Wissen und Können in einem Projekt zu einer ausgewählten deutschdidaktischen 
Fragestellung selbstständig an. Dabei kann der Schwerpunkt eher forschungsorientiert 
oder schulpraktisch orientiert sein oder in der Entwicklung von didaktischen Materia-
lien liegen.  
Die Inhalte der Projekte können sich an die aktuellen Forschungsvorhaben des Be-
reichs anlehnen, aber auch selbstständig konzipiert werden. Eine Verzahnung mit der 
Tätigkeit während des Praktikumssemesters ist sowohl bei der forschungsbezogenen 
als auch bei der schulpraktisch akzentuierten Variante möglich.  

Qualifikationsziele: Die Studierenden sollen lernen, erworbenes fachliches, didaktisches und forschungs-
methodisches Wissen und Können auf eine ausgewählte Fragestellung anzuwenden 
und diese Anwendung kritisch zu reflektieren.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Je nach Projekt: Forschungsbericht/Projektdokumentation/Vorstellung des entwickel-
ten didaktischen Materials, ggf. mit mündlicher Verteidigung 
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3. Fach Mathematik 
 
Bachelorstudium 
 
Modulnummer und -titel: MA-M1-BM: Fachwissenschaftliche Grundlagen des Mathematikunterrichts  
Anzahl der Leistungspunkte: 12 LP 
Anzahl der SWS: 8 SWS 
Veranstaltungsformen: Vorlesungen, Seminare 
Teilnahmevoraussetzungen: Keine 
Inhaltsbeschreibung:  
 

In diesem Basismodul werden an den beiden inhaltlichen Hauptbestandteilen des 
Mathematikunterrichts Arithmetik und Geometrie fachwissenschaftliche Grundlagen 
vermittelt und mit didaktischen Überlegungen unterlegt. Im Zentrum stehen das 
Rechnen mit natürlichen Zahlen und die Entwicklung des räumlichen Vorstellungs-
vermögens. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden sollen Grundlagenwissen über die Ziele, Inhalte und didaktischen 
Konzeptionen des Mathematikunterrichts erhalten, mit den Anforderungen in der 
Grundschule vertraut werden sowie Fähigkeiten zur Aufbereitung der fachlichen In-
halte für die Gestaltung von Unterricht erwerben. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Klausur/Referat mit Ausarbeitung/Beleg 

 
Modulnummer und -titel:   MA-M2-VM: Fachwissenschaftliche Aspekte zur Arbeit mit mathematischen 

Aufgaben und deren Umsetzung in der Praxis  
Anzahl der Leistungspunkte: 6 LP  
Anzahl der SWS: 3 SWS  
Veranstaltungsformen: Seminare 
Teilnahmevoraussetzungen:  erfolgreicher Abschluss des Moduls 1 
Inhaltsbeschreibung: Dieses Modul dient der Auseinandersetzung mit Möglichkeiten des Lösens von ma-

thematischen Aufgaben. Neben dem bewussten Erfassen unterschiedlicher Aufgaben-
typen und verschiedener Arbeitsweisen zum Lösen mathematischer Aufgaben geht es 
auch um die Rolle von Aufgaben als Mittel zur Diagnose und zum Erlernen von Ma-
thematik sowie um die Rolle des Lehrenden für die Auswahl, die Formulierung, die 
Repräsentation von Aufgaben und die Organisation/Lenkung des Bearbeitungsprozes-
ses.  

Qualifikationsziele: 
 

Die Studierenden sollen in der Lage sein, zu einem sach- oder fachbezogenen Thema 
selbständig Aufgaben nach vorgegebenen Gesichtspunkten zu konstruieren und unter-
schiedliche Lösungsweisen anzubieten. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Klausur/Referat mit Ausarbeitung/Beleg 

 
Modulnummer und -titel: MA-M3-BM: Fachdidaktische Grundlagen des Mathematikunterrichts  
Anzahl der Leistungspunkte: 5 LP 
Anzahl der SWS: 3 SWS  
Veranstaltungsformen: Vorlesungen, Seminare, fachdidaktisches Tagespraktikum 
Teilnahmevoraussetzungen:  erfolgreicher Abschluss des Moduls 1 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Das Modul führt in die didaktischen Konzepte des Faches Mathematik in der Grund-
schule ein. Es wird verdeutlicht, welche Lehr- und Lernformen bzw. welche Aufgaben 
geeignet sind, das Lernen von Mathematik als individuellen konstruktiven Prozess zu 
ermöglichen. 
In den schulpraktischen Studien setzen sich die Studierenden mit grundsätzlichen 
Fragen der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen auseinander und sammeln erste 
individuelle praktische Erfahrungen. Im Rahmen dieses Moduls entwickeln sie erste 
Fähigkeiten zur fachlich fundierten Analyse und kreativen Anwendung von Rahmen-
plänen und deren Nachfolgematerialien. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, Unterricht theoriegeleitet zu 
planen, zu analysieren und in ersten Schritten selbständig zu gestalten.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Klausur, Lehrversuch mit einer ausführlichen schriftlichen Darstellung der Vor- und 
Nachbereitung 
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Modulnummer und -titel: MA-M4-VM: Didaktische Konzepte im Fach Mathematik  
Anzahl der Leistungspunkte:  12 LP/Projektdokumentation mit Verteidigung 
Anzahl der SWS:  8 SWS 
Veranstaltungsformen: Vorlesungen, Seminare 
Teilnahmevoraussetzungen:  erfolgreicher Abschluss des Moduls 1 
Inhaltsbeschreibung: 
 

Auf die in ausgewählten Klassenstufen auftretenden inhaltlichen Schwerpunkte und 
auf spezielle Zielsetzungen wird näher eingegangen; didaktische Konzepte werden 
betrachtet, fachwissenschaftlich begründet und gegenübergestellt sowie typische di-
daktische Vorgehensweisen diskutiert. 

Qualifikationsziele: 
 

Die Studierenden erweitern ihre fachlichen und fachdidaktischen Sach- und Metho-
denkompetenzen. Sie verstehen besser die Zusammenhänge von Mathematik und ihrer 
Didaktik und werden befähigt, sich anhand von speziellen fachlichen bzw. fachdidak-
tischen Inhalten mit der Organisation und Einschätzung von Lernprozessen auseinan-
der zu setzen.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Klausur/Referat mit Ausarbeitung/Beleg 

 
Masterstudium: 
 
Modulnummer und -titel: MA-M5-AM: Aufbaumodul. Konzepte zur Forschung und Förderung im Ma-

thematikunterricht der Grundschule  
Anzahl der Leistungspunkte:  3 LP  
Anzahl der SWS: 3 SWS  
Veranstaltungsformen::  Seminar oder Projekt 
Teilnahmevoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss der Module 1 bis 3. 
Inhaltsbeschreibung: 
 

Das Aufbaumodul bietet die Gelegenheit, tiefer in die Themen und Fragestellungen 
aus den anderen Modulen einzudringen sowie das methodische Repertoire zu erwei-
tern. Dabei werden theoretische Erörterungen mit empirischen Erprobungen ver-
knüpft. 
Die Inhalte variieren jeweils nach den aktuellen Vorhaben des Bereichs. 
Z.B.: 

- Mitarbeit an einem Forschungsprojekt 
- Mitarbeit bei der Entwicklung von didaktischem Material 
- Förderung mathematisch begabter Kinder 
- Förderung rechenschwacher Kinder 

Qualifikationsziele: 
 

Ziel ist, dass sich die Studierenden mit einem ausgewählten Thema intensiv befassen 
und dabei besondere Arbeitsweisen und Verfahren kennen lernen. Durch die Einsicht-
nahme und Mitwirklungen an Forschungsprojekten werden sie mit Formen empiri-
scher Unterrichtsforschung vertraut gemacht. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Forschungsbericht/Konzept zum entwickelten didaktischen Material/Beleg/Referat 
mit Ausarbeitung  

 
4. Fach Sachunterricht  
 
Bachelorstudium 
 
Modulnummer und -titel: SU-M1-BM: Einführung in den Sachunterricht und seine Didaktik  
Anzahl der Leistungspunkte:  5 LP 
Anzahl der SWS:  3 SWS 
Veranstaltungsformen:: Vorlesung und vertiefendes Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen: Das Modul ist im 1. oder 2. Semester zu absolvieren. 
Inhaltsbeschreibung: Inhaltliche Schwerpunkte sind 

- die Standortbestimmung des Sachunterrichts in der Grundschule 
- seine Geschichte und Probleme des aktuellen Stands der Diskussion zu Zielen, 

Inhalten und Methoden des Sachunterrichts (Grundlegung der Bildung, Curricu-
lum, Unterrichtsmethoden und -gestaltung)  

- Besonderheiten des Lernens der Kinder im Sachunterricht (Auseinandersetzung 
mit Erscheinungen, Gegenständen und Vorgängen in ihrer Lebenswirklichkeit) 

- inhaltliche Schwerpunkte des Lernbereichs (wesentliche Aspekte naturwissen-
schaftlich- technischer und sozialwissenschaftlicher Grundbildung) 

- unterschiedliche Konzepte und Ansätze des Sachunterrichts, die nachhaltig seine 
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Entwicklung beeinflusst haben. 
Qualifikationsziele: Die Einführungsveranstaltung verfolgt das Ziel, den Studierenden sowohl die Orien-

tierung im Lernbereich Sachunterricht als Bestandteil des Unterrichts in der Grund-
schule zu ermöglichen als auch die Organisation ihres hierauf bezogenen Studiums zu 
erleichtern. Sie erwerben Grundlagenwissen zur Geschichte des Sachunterrichts sowie 
zu seinen Zielen, Aufgaben, Inhalten, Methoden und Organisationsformen. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Vorlesung: schriftliche Prüfung (Klausur), Referat mit Ausarbeitung  

 
Modulnummer und -titel:   SU-M2a-VM: Naturwissenschaftliche Grundlagen des Sachunterrichts (1)  
Anzahl der Leistungspunkte:  10 LP 
Anzahl der SWS:  8 SWS 
Veranstaltungsformen:  Seminare mit integrierten fachpraktischen Übungen 
Teilnahmevoraussetzungen:  Erfolgreiche Teilnahme am Einführungsmodul 
Inhaltsbeschreibung:  Inhaltliche Schwerpunkte sind  

- wichtige biologisch-ökologische Zusammenhänge in ausgewählten natürlichen 
und gestalteten Lebensräumen und die Nutzung des Schulgarten als Lernort und 
Lerninhalt für die naturwissenschaftliche und ökologische Grundbildung 

- die Auseinandersetzung mit der technischen Lebenswelt der Kinder unter den 
Aspekten der Analyse von Kindern erfahrbarer technischer Sachverhalte, dem 
Gewinnen von Einsichten in technische Funktions- und Wirkungsweisen und Ge-
setzmäßigkeiten sowie deren Nutzung für handelndes praktisch-technisches Ler-
nen (Gestalten von einfachen Fertigungsabläufen und Fertigen einfacher Gegens-
tände) 

- die Bedeutung von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden für das 
sinnstiftende Erschließen kindlicher Lebenswirklichkeit im Sachunterricht  

- das exemplarische experimentelle Untersuchen von Naturphänomenen und Prak-
tizieren naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen sowie das Finden von Zugangs-
weisen zu kindlichem forschend-entdeckendem Lernen im Sachunterricht. 

Qualifikationsziele:  Im Rahmen dieses Ausbildungsbestandteiles erwerben Studierende ausgewählte fach-
liche, fachpraktische und fachdidaktische Grundlagen, die für die Planung und Gestal-
tung des Sachunterrichts zu naturwissenschaftlich-technischen Unterrichtsinhalten 
notwendig sind. Die Studierenden werden befähigt, die Analyse ausgewählter Struktu-
ren der technischen und natürlichen Umwelt mit adäquaten fachwissenschaftlichen 
Methoden vorzunehmen und auf kindliche Sinnzusammenhänge hin zu untersuchen 
sowie Möglichkeiten erkenntnisgeleiteten Handelns für Kinder im Sachunterricht zu 
erschließen. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Seminarvorträge, schriftliche Ausarbeitungen und technisches Konstruktionsergebnis  
 

 
Modulnummer und -titel: SU-M2b-VM: Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen des Sachunterrichts (1) 
Anzahl der Leistungspunkte:  10 LP 
Anzahl der SWS:  8 SWS 
Veranstaltungsformen:  Seminare und ein integriertes Fachpraktikum 
Teilnahmevoraussetzungen:  Erfolgreiche Teilnahme am Einführungsmodul 
Inhaltsbeschreibung: Inhaltliche Schwerpunkte sind  

- Inhalte und Methoden der Geschichtswissenschaft (insbesondere die Arbeit mit 
historischen Quellen) unter Beachtung der Bezugsetzung zu Besonderheiten his-
torischen Lernens von Grundschülern 

- das Auseinandersetzen mit der menschlichen Gesellschaft und den zahlreichen 
Dimensionen sozialen Handelns und sozialer Beziehungen 

- die Auseinandersetzung mit solchen Schlüsselbegriffen wie Individuum, Gruppe, 
Gesellschaft und Sozialstruktur sowie mit Erfahrungen und ethischen Orientie-
rungen, die im Zusammenleben der Menschen entstehen 

- die Rolle der Ökonomie, besonders der Arbeit und des arbeitenden Menschen in 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der menschlichen Gesellschaft 

- die Kultur als Bedingung, Form und Ergebnis sozialen Handelns, wobei ausge-
wählte Leistungen und Werte menschlicher kultureller Tätigkeit besonders her-
ausgearbeitet werden (Religionen, Leben und Kultur bei uns und in anderen Län-
dern, Sitten und Brauchtum u.a.). 

Qualifikationsziele: Im Rahmen dieses Ausbildungsbestandteiles erwerben Studierende ausgewählte fach-
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 liche, fachpraktische und fachdidaktische Grundlagen, die für die Planung und Gestal-
tung des Sachunterrichts zu gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichtsinhalten not-
wendig sind. Die Studierenden werden befähigt, die Analyse ausgewählter Strukturen 
der gesellschaftlichen Umwelt mit adäquaten fachwissenschaftlichen Methoden vor-
zunehmen und auf kindliche Sinnzusammenhänge hin zu untersuchen sowie Möglich-
keiten erkenntnisgeleiteten Handelns für Kinder im Sachunterricht zu erschließen.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP 

Seminarvorträge, schriftliche Ausarbeitungen, Klausur  

 
Modulnummer und -titel: SU-M3-BM: Interdisziplinäres Erschließen komplexer Lerngegenstände im 

Sachunterricht (1) 
Anzahl der Leistungspunkte: 6 LP 
Anzahl der SWS:  4 SWS 
Veranstaltungsformen:  Vorlesung, Seminar, Exkursion 
Teilnahmevoraussetzungen:  Erfolgreiches Absolvieren des Einführungsmoduls 
Inhaltsbeschreibung: Inhaltliche Schwerpunkte sind: 

- fachliche und fachdidaktische Grundlagen für die Familien-, Gesundheits- und 
Sexualerziehung im Sachunterricht, wobei menschliches Leben in der 
Wechselwirkung biotischer, psychischer und sozialer Faktoren und Bedingungen 
betrachtet, Verständnis für konkrete, die kindliche Entwicklung betreffende Fragen 
geschaffen sowie Perspektiven für die Gestaltung von Sachunterricht eröffnet 
werden sollen 

- das komplexe Erschließen von gestalteten Lebensräumen, wobei sowohl grundle-
gende Begriffe, Kategorien und Gesetzmäßigkeiten sowie Arbeitsmethoden zur 
komplexen Raumanalyse als auch Erfordernisse und Gesetzmäßigkeiten kindli-
chen Lernens und kindlicher Entwicklung in der Grundschule eine besondere 
Rolle spielen. Die Anwendung der hier gewonnenen Erkenntnisse erfolgt auf ei-
ner Exkursion. 

Qualifikationsziel:  Das Modul dient dem Ziel, Studierende zu befähigen, komplexe Lerngegenstände für 
den Sachunterricht interdisziplinär zu erschließen und auf kindliche Handlungs-, Ver-
stehens- und Lernweisen im Sachunterricht zu beziehen.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Vorlesung: schriftliche Prüfung (Klausur); Referat mit schriftlicher Ausarbeitung  

 
Modulnummer und -titel: SU-M4-VM: Interdisziplinäres Erschließen komplexer Lerngegenstände im 

Sachunterricht (2)  
Anzahl der Leistungspunkte: 7 LP  
Anzahl der SWS:  4 SWS 
Veranstaltungsformen:  Vorlesung/Seminare und Exkursion 
Teilnahmevoraussetzungen:  erfolgreicher Abschluss des Moduls (SU-M3-BM) 
Inhaltsbeschreibung: Inhaltliche Schwerpunkte sind: 

- die exemplarische Erarbeitung von Problemfeldern, wie ausgewählte ökologische 
Zusammenhänge, Umwelt und Ethik, Umwelt und Politik, Entwicklung moderner 
Produktionssysteme und ihre Folgen, Auswirkungen urbaner Lebensformen auf die 
Umwelt sowie urbane bzw. natürliche Ökosysteme. Eine sich darauf beziehende 
Komplexexkursion dient der weitgehend selbständigen, integrativen Erschließung ei-
nes Lebensraums. Dabei werden unter dem Aspekt der Handlungsorientierung im 
Unterricht Konsequenzen für die Planung und Gestaltung des Sachunterrichts abge-
leitet. 

ausgewählte Aspekte normativer Ethik, wie Normen und Werte, Wertewandel, Rechte 
und Gerechtigkeit, Vernunft und Gewissen, Verantwortung sowie die Ableitung von 
didaktischen Konsequenzen, insbesondere zur ethischen Erziehung. 

Qualifikationsziel:  Das Modul dient dem Ziel, Studierende zu befähigen, komplexe Lerngegenstände für 
den Sachunterricht interdisziplinär zu erschließen, auf kindliche Handlungs-, Verste-
hens- und Lernweisen im Sachunterricht zu beziehen sowie konkrete Konsequenzen für 
die didaktisch-methodische Gestaltung des Sachunterrichts abzuleiten.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP 

Seminarvorträge, Projektbeiträge oder schriftliche wissenschaftliche Ausarbeitungen 
oder schriftliche Prüfung (Klausur)  

 



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 10/2006 – Seite 1028 - 1061 

 

 
Modulnummer und -titel: SU-M5-VM: Grundlagen der Didaktik des Sachunterrichts  
Anzahl der Leistungspunkte:  7 LP 
Anzahl der SWS:  4 SWS 
Veranstaltungsformen:  Zwei Seminare und ein darin integriertes Tagespraktikum 
Teilnahmevoraussetzungen:  erfolgreicher Abschluss der Module SU-M1-BM, SU-M2a-VM oder SU-M2b-VM, SU-

M3-V, bevor das Seminar zur didaktisch-methodischen Gestaltung des Sachunterrichts 
mit Tagespraktikum absolviert wird, sollte das fachdidaktische Hauptseminar besucht 
worden sein. 

Inhaltsbeschreibung: Inhaltliche Schwerpunkte sind: 
- das Verhältnis von Kind und Lebenswirklichkeit mit Blick auf die Konzeption und 

Gestaltung eines modernen Sachunterrichts 
- Grundfragen des Lernens und Lehrens im Sachunterricht unter besonderer Berück-

sichtigung des Aspekts der Handlungsorientierung 
- die exemplarische didaktische Reflexion von Praxis des Sachunterrichts auf wis-

senschaftlichem Niveau 
- Besonderheiten der didaktisch-methodischen Gestaltung des Sachunterrichts in 

ausgewählten Lernfeldern 
- Orientierungshilfen für die Gestaltung anspruchsvollen Sachunterrichts, insbeson-

dere für die didaktisch-methodische Gestaltung des Unterrichts (Planung des Un-
terrichts, die Strukturierung einer Unterrichtsstunde, die Nutzung von Medien, au-
ßerunterrichtlicher Lernorte). 

Qualifikationsziel:  Ziel des Moduls ist es, Studierende zu befähigen, Unterricht theoriegeleitet zu planen, 
zu analysieren und in ersten Schritten zu gestalten.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Vortrag bzw. schriftliche Ausarbeitung im Seminar; ausgearbeitete Stundenvor- und Nach-
bereitungen, in der Regel eine selbst erteilte Unterrichtstunde. 

 
Masterstudium: 
 
Modulnummer und -titel: SU-M6-AM: Forschung zur Didaktik des Sachunterrichts  
Anzahl der Leistungspunkte:  3 LP 
Anzahl der SWS:  2 SWS 
Veranstaltungsformen: Projekt 
Teilnahmevoraussetzungen:  Keine  
Inhaltsbeschreibung Inhaltliche Schwerpunkte sind: 

- aktuelle Forschungsthemen und Fragerichtungen der Didaktik des Sachunterrichts
- ausgewählte Forschungsmethoden, die einen Beitrag leisten, die Fähigkeit der 

Studierenden zu entwickeln, mit wissenschaftlichen Mitteln Unterricht zu reflek-
tieren und zu innovieren. 

Es wird die Möglichkeit geboten, kleinere Forschungsvorhaben im Sinne von For-
schungsprojekten selbst durchzuführen. Die Lehrveranstaltung findet im engen Zu-
sammenhang mit dem Praxissemester statt. 

Qualifikationsziele:  Ziel der Lehrveranstaltungen ist es, Studierende in einer solchen Weise an Themen, 
Fragestellungen und Methoden der Forschung zur Didaktik des Sachunterrichts heran-
zuführen, die sie prinzipiell befähigt, eine erste eigenständige wissenschaftliche Arbeit 
auf diesem Gebiet anzufertigen. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Seminarvorträge, schriftliche wissenschaftliche Ausarbeitungen 

 
5. Fach Musik 
 
Bachelorstudium: 
 
Modulnummer und -titel: MUS-M1-BM: Musikalische Grundausbildung  
Anzahl der Leistungspunkte: 4 LP  
Anzahl der SWS:  3 SWS 
Veranstaltungsform: Seminar/Übung 
Teilnahmevoraussetzungen: bestandene Eignungsprüfung 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Im Wechsel von fachtheoretischen und musikpraktischen Inhalten werden musiktheo-
retisches Grundlagenwissen vermittelt und elementare Hörfähigkeiten entwickelt. 
Schwerpunkte der Ausbildung sind: Musiklehre, Gehörbildung und Aneignung von 
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Handlungsalgorithmen zum Erfassen und Darstellen musikalischer Zusammenhänge. 
Qualifikationsziele: theoretische und praktische Sicherheit im Umgang mit Grundbegriffen der Melodieleh-

re, der Harmonielehre, der Intervall- und Skalenlehre. 
Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Klausur (120 Minuten) 

 
Modulnummer und -titel: 
 

 
MUS-M2-BM: Musikalische Praxis I  
(Stimmbildung und Körpertraining, Gesang, sowie wahlweise Klavier oder Gitar-
re) 

Anzahl der Leistungspunkte: 6 LP 
Anzahl der SWS: 4 SWS 
Veranstaltungsformen: Übung/Gruppenunterricht (Stimmbildung und Körpertraining) und  

Übung/ Einzelunterricht (Gesang sowie Instrument) 
Teilnahmevoraussetzungen: bestandene Eignungsprüfung 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Im Gruppenunterricht werden funktionale Zusammenhänge zwischen Atmung, Körper-
haltung und Stimme erlernt. Im sich anschließenden Einzelunterricht (Gesang) werden 
die für den musikpädagogischen Gebrauch der Stimme Erfolg versprechendste Sing-
form herausgefunden und stimmbildnerisch geschult sowie die Singefähigkeit entwi-
ckelt. In der Instrumentalausbildung (schulpraktisches Musizieren eingeschlossen) 
werden grundlegenden spieltechnischen Fertigkeiten sowie deren Anwendung in Vor-
tragsstücken verschiedener Genres, im Liedbegleitspiel und in der Improvisation entwi-
ckelt. 

Qualifikationsziele: In Einheit mit der Entwicklung der Gesangsstimme werden Grundkenntnisse zur 
Stimmphysiologie sowie ihrer Anwendung bei der Arbeit mit Kindern im Grundschul-
alter erworben. Am Instrument werden technische und klangliche Sicherheit beim Um-
gang mit dem Instrument, stilgerechter Vortrag von Spielstücken und Begleitung von 
Liedern mit dem Ziel des schulpraktischen Einsatzes entwickelt. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

künstlerischer Vortrag von ca. 10 Minuten  

 
Modulnummer und -titel: MUS-M3-BM: Musikwissene Vaftliche Grundausbildung  
Anzahl der Leistungspunkte: 5 LP 
Anzahl der SWS:  4 SWS 
Veranstaltungsform:  Seminar  
Teilnahmevoraussetzungen:  keine  
Inhaltsbeschreibung:  In diesem Modul stehen zunächst ausgewählte Aspekte der europäischen Musikge-

schichte im Mittelpunkt eines Seminars zur historie Ven Musikwissene Vaft. Mu-
sikspezifie Ve Entwicklungstendenzen der einzelnen Epochen werden in ihrer wechsel-
seitigen Bedingtheit und in ihrer Beziehung zur allgemeinen Geschichte betrachtet. An 
repräsentativen Komponistenporträts werden die Bedeutung des musikalischen Werkes 
und das kulturpolitische Wirken von Einzelpersönlichkeiten für die Musikentwicklung 
herausgestellt. Dem folgt ein Seminar zur systematischen Musikwissenschaft, in dem 
vertiefend spezifischen Fragen der Analyse vokaler oder instrumentaler Musik nachge-
gangen wird. 

Qualifikationsziele: theoretische und praktische Sicherheit im analytischen Umgang mit Musik 
Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP: 

Vortrag oder Belegarbeit und Klausur (120 Minuten) 

 
Modulnummer und -titel: 
 

MUS-M4-VM: Musikalische Praxis II (Singen mit Kindern, Gesang, sowie wahl-
weise Klavier oder Gitarre) 

Anzahl der Leistungspunkte:  6 LP 
Anzahl der SWS:  4 SWS 
Veranstaltungsformen:: Übung/Einzelunterricht (Gesang sowie Instrument) und Übung/Gruppenunterricht 

(Singen mit Kindern) 
Teilnahmevoraussetzungen:  Modul (MUS-M2-BM)  
Inhaltsbeschreibung: 
 

Im Einzelunterricht werden gesangliche Grundfertigkeiten, Singefähigkeit, Gestaltungs-
fähigkeit, Gestaltungswille sowie emotionale Ausstrahlung entwickelt, werden die 
vorhandenen grundlegenden spieltechnischen Fertigkeiten am Instrument erweitert 
sowie deren Anwendung in Vortragsstücken verschiedener Genres, im Liedbegleitspiel 
und in der Improvisation realisiert. Ein musikalisches Programm für je ein Abschluss-
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konzert wird erarbeitet.  
Im Gruppenunterricht erhalten die Studierenden, verbunden mit Übungen zur Kinder-
stimmbildung und zur Singeleitung, eine Übersicht zur gebräuchlichen Kinderchorlite-
ratur für das Grundschulalter. 

Qualifikationsziele: technische und klangliche Sicherheit beim Umgang mit der Stimme, stilgerechter Vor-
trag von Liedern und Arien, Singeleitung von Liedern mit Blick auf ihren schulprakti-
schen Einsatz, technische und klangliche Sicherheit beim Umgang mit dem Instrument 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

künstlerischer Vortrag von jeweils ca. 20 Minuten (zwei Abschlusskonzerte) sowie 
Lösung einer praktischen Aufgabe zur Singeleitung 

 
Modulnummer und -titel: 
 

MUS-M5-BM: Einführung in die Musikdidaktik und die Unterrichtspraxis der 
Grundschule  

Anzahl der Leistungspunkte: 3 LP 
Anzahl der SWS:  2 SWS 
Veranstaltungsformen:  Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen:  (MUS-M1-BM), (MUS-M2-BM) 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Das Seminar vermittelt einen Einblick in die Praxis des Musikunterrichts der Grund-
schule sowie erste fachdidaktische Orientierungen. Es gibt mit Blick auf die Grund-
schule einen Überblick zu entwicklungsgeschichtlichen und pädagogischen Aspekten 
der Musikerziehung. Diskutiert werden Problemkreise wie: Sinn und Ziel der Musiker-
ziehung und des Musikunterrichts/Gegenstands-, Verhaltensfelder und Unterrichts-
grundsätze beim pädagogischen Umgang mit Musik/Bedingungen des musikalischen 
Lernens in der Grundschule/Grundlagen der Planung und Gestaltung von Unterrichts-
prozessen 

Qualifikationsziele: Wissen und Problembewusstsein gegenüber Zielen, Inhalten und Methoden des Musik-
unterrichts in der Grundschule  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Klausur (90 Minuten) 

 
Modulnummer und -titel:  MUS-M6-VM: Konzeptionen der Musikdidaktik, Didaktik der Lernfelder im 

Musikunterricht der sechsjährigen Grundschule, Tagespraktikum mit begleiten-
dem Seminar 

Anzahl der Leistungspunkte:  6 LP 
Anzahl der SWS:  4 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminar/Schulpraktische Übung 
Teilnahmevoraussetzungen: Modul (MUS-M5-BM) 
Inhaltsbeschreibung:  
 

In den Lehrveranstaltungen werden musikdidaktische Fragen hinsichtlich ihrer Rele-
vanz für das musikalische Lernen in der Grundschule betrachtet. Die dabei in das Zent-
rum gerückten Themen sind:  
- Lern- und Tätigkeitsfelder im Musikunterricht der Grundschule  
- Besonderheiten des musikalischen Lernens in der Grundschule  
- Konzeptionen für das musikalische Lernen in der Grundschule  
- Der spezifische Beitrag der Lernfelder der Musik im fächerverbindenden Unter-

richt  
Jede/r Studierende erhält im Rahmen dieser Lehrveranstaltungsreihe die Möglichkeit, 
Erkenntnisse aus den theoretischen Diskussionen und musikpraktisches Können in 
musikpädagogischen Situationen eigenverantwortlich anzuwenden. 

Qualifikationsziele: theoretische Einsichten und praktische Erfahrungen zum fachspezifischen und fach-
übergreifenden musikalischen Lernen in der Grundschule 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Belegarbeit, Lehrversuch und Abschlussklausur  

 
Modulnummer und -titel: MUS-M7-AM: Aufbaumodul mit den Schwerpunkten: Musikalische Pra-

xis/Musikdidaktik/Musikwissenschaft 
Anzahl der Leistungspunkte:  5 LP 
Anzahl der SWS:  4 SWS 
Veranstaltungsformen: Übung  
Teilnahmevoraussetzungen:  Module 1 - 5 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Musikalische Praxis: Chor, Orchester, Rhythmik, Musizieren mit Orff-Instrumenten, 
Kammermusik und weitere Angebote aus dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis von je 
2 SWS zur Auswahl* 
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Musikdidaktik: Einführung in die Elementare Musikpädagogik, Spielpraxis der Perkus-
sionsinstrumente, Musiklernen durch Spielen, Musikinstrumentenbau mit Grundschü-
lern, Bewegungserziehung, Tanzen in der Grundschule, und weitere Angebote aus dem 
aktuellen Vorlesungsverzeichnis von je 2 SWS zur Auswahl* 
Musikwissenschaft: Instrumentenkunde, Stimmphysiologie, Grundlagen der Musikäs-
thetik, Entwicklung ausgewählter Gattungen und Genres, Formenlehre, Musikanalyse 
als Angebote aus dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis von je 2 SWS zur Auswahl* 

Qualifikationsziele: Je nach Wahl des Schwerpunktes: Erweiterung künstlerischer Fähigkeiten und Fertig-
keiten, Erweiterung theoretischer Einsichten und praktischer Erfahrungen zum fachspe-
zifischen, fachübergreifenden und fächerverbindenden musikalischen Lernen im Rah-
men der ästhetisch-aisthetischen Erziehung in der Grundschule, Erweiterung der theore-
tischen und praktischen Sicherheit im analytischen Umgang mit Musik 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Je nach Wahl des Schwerpunktes: Präsentation der Ergebnisse, Vortrag oder Belegar-
beit oder Klausur entsprechend der Bestimmungen des Instituts für Musik und Musik-
pädagogik 

* Aus dem Gesamtangebot der Wahlpflichtmodule können insgesamt 4 SWS mit insgesamt 5 LP belegt werden. 
 
Modulnummer und -titel: MUS-M8-AM: Integrative Projekte mit Schwerpunkten, die sich aus dem Zu-

sammenwirken von Musikalischer Praxis, Musikdidaktik, Musikwissenschaft 
ergeben  

Anzahl der Leistungspunkte:  5 LP 
Anzahl der SWS:  4 SWS 
Veranstaltungsformen:  Integratives Projekt 
Teilnahmevoraussetzungen:  Module 1-5 
Inhaltsbeschreibung:  Musikalische Praxis/Musikwissenschaft: Das Projekt ermöglicht, musikalische Praxis 

und analytische Betrachtung miteinander zu verbinden. Je nach Themenwahl der Teil-
nehmer/-innen kann das Projekt mit künstlerischer oder wissenschaftlicher Akzentuie-
rung realisiert werden.*  
Musikwissenschaft/Musikdidaktik: Das Projekt ermöglicht, musikwissenschaftliche 
Betrachtungen in ihrer Bedeutung für die pädagogische Theorie und Praxis zu erörtern. 
Dies erfolgt im engen Zusammenhang mit der Vertiefung musikgeschichtlicher und 
musikästhetisch-werkanalytischer Aspekte sowie unter dem Aspekt einer wissenschaft-
lich fundierten Musikrezeption in der Grundschule. Je nach Themenwahl der Teilneh-
mer kann das Projekt mit musikwissenschaftlicher oder musikpädagogischer Akzentu-
ierung realisiert werden.*  
Musikalische Praxis/Musikdidaktik: Das Projekt ermöglicht eine intensive künstlerische 
und pädagogische Auseinandersetzung mit dem musikalischen Lernen in der Grund-
schule. Je nach Interesse der Teilnehmer kann eine künstlerische oder pädagogische 
Akzentuierung in der Themenwahl erfolgen. * 

Qualifikationsziele: Je nach Wahl des Schwerpunktes: Erweiterung der theoretischen und praktischen Si-
cherheit im analytischen Umgang mit Musik; künstlerische Auseinandersetzung mit 
Analyseergebnissen; Einsicht in die Bedeutung und Funktion der Analyse für Werk-
auswahl, Interpretation und Reflexion, Erweiterung theoretischer Einsichten und prakti-
scher Erfahrungen zum fachspezifischen, fachübergreifenden und fächerverbindenden 
musikalischen Lernen im Rahmen der ästhetisch-aisthetischen Erziehung in der Grund-
schule. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Je nach Wahl des Schwerpunktes: 
Belegarbeit oder Präsentation  

* Aus dem Gesamtangebot der Wahlpflichtmodule können insgesamt 4 SWS mit insgesamt 5 LP belegt werden. 
 
Masterstudium 
 
Modulnummer und -titel: MUS-M9-AM Ästhetisch-aisthetische Erziehung im Musikunterricht der Grund-

schule 
Anzahl der Leistungspunkte:  3 LP 
Anzahl der SWS:  2 SWS 
 Veranstaltungsformen: Seminar  
Teilnahmevoraussetzungen: Keine 
Inhaltsbeschreibung des Mo-
duls:  
 

In der Lehrveranstaltung werden Konzeptionen und Perspektiven für fachübergreifen-
des und fächerverbindendes Lernen in einem ästhetischen Lernfeld erörtert und musika-
lisches Lernen im Kontext übergreifender ästhetischer Fragestellungen betrachtet. Die 
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dabei in das Zentrum gerückten Themen sind:  
• Das Zusammenwirken verschiedener Sachgebiete mit Musik  
• Die Verbindung künstlerischer Lernfelder im Unterricht der Grundschule 
• Die ästhetisch-aisthetische Erziehung in der Grundschule  

Qualifikationsziele: theoretische Einsichten und praktische Erfahrungen zum fachspezifischen und fach-
übergreifenden Lernen im Rahmen der ästhetisch-aisthetischen Erziehung in der Grund-
schule 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

regelmäßige Teilnahme, Belegarbeit  

 
 
6. Fach Sport 
 
Bachelorstudium:  
 
Modulnummer und -titel: SPO-M1-BM: Schaffung sportwissenschaftlicher Grundlagen 
Anzahl der Leistungspunkte:  6 LP 
Anzahl der SWS:  4 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen: Keine 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Im Modul werden ausgewählte Grundlagen aus den Lehrgebieten Sportbiologie, Bewe-
gungslehre und Sportpädagogik vermittelt. 
- Sportbiologische Grundlagen (2 SWS) 
Sportanatomie und Sportphysiologie ausgewählter Organsysteme und deren Adapti-
onsmöglichkeiten sowie physiologische Grundlagen der körperlich-sportlichen Ver-
vollkommnung unter besonderer Beachtung des Grundschulalters. 
- Grundlagen der Bewegungslehre (1 SWS) 
Die Veranstaltung beginnt mit einer Einführung in die Bewegungslehre und ausgewähl-
ten Schwerpunkten der motorischen Ontogenese unter besonderer Beachtung des 
Grundschulalters. Merkmale des Grundablaufs sportlicher Bewegungen und Schwer-
punkte des motorischen Lernens werden im Seminar anhand eigener sportlicher Bewe-
gungen (Videoaufzeichnungen) besprochen und diskutiert. 
- Grundlagen der Sportpädagogik (1 SWS) 
Mit Blick auf die heutige Grundschule und auf die eingesetzte Neuorientierung des 
Schulsports werden grundlegende und spezifische sportpädagogische Fragestellungen 
in systematischer Form bearbeitet. Dabei heben sich als Schwerpunkte die pädagogi-
sche Perspektive für den Schulsport sowie die Lehrplan- und Unterrichtstheorie des 
Sports heraus. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden eignen sich sportbiologische, sportmotorische und sportpädagogische 
Kenntnisse als Basis für einen kindorientierten Sportunterricht an. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Referat oder schriftlicher Beleg, Klausur 
 

 
Modulnummer und -titel:  SPO-M2-BM: Schaffung spielerischer Grundlagen  
Anzahl der Leistungspunkte:  3 LP 
Anzahl der SWS:  2 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminar/Übung  
Teilnahmevoraussetzungen:  Keine 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Entsprechend dem Spiel- und Bewegungsbedürfnis der Kinder im Grundschulalter 
stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen die Sammlung eigener Spielerfahrungen 
und die Bewusstmachung der Spielerlebnisse, das Kennenlernen und Ausprobieren von 
Spielideen sowie das Erleben von physischem, psychischem und sozialem Wohlbefin-
den durch das Spielen. Durch sportartenunabhängige Bewegungsmöglichkeiten sollen 
den Teilnehmern vielfältige Sinneserfahrungen beim Sich-Bewegen eröffnet werden, 
um sie für das Bewegungsleben und Bewegungsbedürfnis der Kinder im Grundschulal-
ter aufzuschließen. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden eignen sich Kenntnisse für eine elementare Bewegungserziehung in 
der Grundschule an. Fachliche Handlungskompetenz wird in Verbindung mit dem eige-
nen Bewegungserlebnis erlangt. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

praktischer Nachweis 
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Modulnummer und -titel: SPO-M3-BM/VM: Grundlagen der Bewegungsschulung und motorische Vervoll-

kommnung/Schwimmen 
Anzahl der Leistungspunkte:  3 LP 
Anzahl der SWS:  2 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminar/Übung 
Teilnahmevoraussetzungen: Keine 
Inhaltsbeschreibung des Mo-
duls:  
 

Die Ausbildung erfolgt in den Schwimmarten Brust, Rückenkraul und Kraul und 
schließt die entsprechenden Starts und Wenden ein. Darüber hinaus wird eine Einfüh-
rung in das Delphinschwimmen gegeben. Neben Grundlagen zur Technik und Metho-
dik werden auch Kenntnisse zum Anfängerschwimmen und zu ausgewählten Wett-
kampfbestimmungen vermittelt. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden erwerben sichere schwimmerische Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse für einen altersspezifischen und entwicklungsfördernden Sportunterricht in 
der Grundschule. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

praktischer Nachweis und Klausur 

 
Modulnummer und -titel: 
 

SPO-M4-BM/VM: Grundlagen der Bewegungsschulung und motorische Vervoll-
kommnung/Turnen  

Anzahl der Leistungspunkte:  4 LP 
Anzahl der SWS:  3 SWS 
Veranstaltungsformen:  Seminar/Übung 
Teilnahmevoraussetzungen: Keine 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Im Mittelpunkt der theoretischen und sportpraktischen Auseinandersetzung turnspezifi-
scher Bewegungsaufgaben stehen: 
- Formen des vielseitigen und freien Turnens, 
- Demonstrationsfähigkeit von Turnelementen der Grundschule, 
- methodische Probleme des motorischen Lernens im Turnen, 
- Analyse- und Korrekturfähigkeit sowie Beurteilung von Bewegungsabläufen, 
- Hilfeleistung und Sicherheitsstellung. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden eignen sich sichere turnerische Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kennt-
nisse für einen altersspezifischen und entwicklungsfördernden Sportunterricht in der 
Grundschule an. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

praktischer Leistungsnachweis und Klausur 
 

 
Modulnummer und -titel: SPO-M5-BM/VM: Grundlagen der Bewegungsschulung und motorische Vervoll-

kommnung/Leichtathletik 
Anzahl der Leistungspunkte:  4 LP 
Anzahl der SWS:  3 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminar/Übung 
Teilnahmevoraussetzungen:  Keine 
Inhaltsbeschreibung:  
 

Neben spielerischen Formen des Laufens, Springens und Werfens werden leichtathleti-
sche Schulsporttechniken geübt. Im Übungsprozess werden methodische Übungsreihen 
besprochen, schulmethodische Probleme diskutiert sowie Kenntnisse zu den Wett-
kampfbestimmungen und Sicherheitsmaßnahmen vermittelt. Durch Eigen- und Fremd-
beobachtungen werden Technikfehler analysiert und korrigiert. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden eignen sich sichere leichtathletische Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse für einen altersspezifischen und entwicklungsfördernden Sportunterricht in 
der Grundschule an. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

praktischer Leistungsnachweis und Klausur 

 
Modulnummer und -titel: 
 

SPO-M6-BM/VM: Grundlagen der Bewegungsschulung und motorische Vervoll-
kommnung/Gymnastik/Tanz  

Anzahl der Leistungspunkte:  4 LP 
Anzahl der SWS:  3 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminar/Übung 
Teilnahmevoraussetzungen:  Keine 
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Inhaltsbeschreibung:  Die Veranstaltung beinhaltet die Grundausbildung in Theorie und Praxis zu elementa-
ren Zusammenhängen einer Bewegungsschulung in Verbindung mit ausgewählten 
wichtigen Technikgruppen und Techniken ohne und mit Handgeräten. 

Qualifikationsziele: Das Ziel ist es, stoffbereichsspezifische Kombinationen und kompositorische Verbin-
dungen zusammenzustellen und demonstrieren zu können sowie elementare Programme 
für Fähigkeiten und Fertigkeiten theoretisch/praktisch für einen Lehrprozess zu realisie-
ren.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

praktischer Nachweis und Klausur 

 
Modulnummer und -titel: 
 

SPO-M7-VM: Grundlagen und motorische Vervollkommnung ausgewählter 
Sportspiele (Fußball, Volleyball, Basketball, Handball – 2 von 4 Sportspielen nach 
Wahl) 

Anzahl der Leistungspunkte:  5 LP 
Anzahl der SWS:  4 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminar/Übung 
Teilnahmevoraussetzungen:  Abschluss des Modul - Schaffung spielerischer Grundlagen 
Inhaltsbeschreibung: In den Lehrveranstaltungen werden neben spielspezifischen Fähigkeiten und Fertigkei-

ten, Grundkenntnissen, Trainingsinhalten, Spiel- und Übungsformen der Sportspiele vor 
allem Orientierungshilfen für ein auf die Grundschule zugeschnittenes Gesamtkonzept 
vorgestellt. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden eignen sich sichere spielerische Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kennt-
nisse für einen altersspezifischen und entwicklungsfördernden Sportunterricht in der 
Grundschule an.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

praktischer Nachweis und Klausur  

 
Modulnummer und -titel: SPO-M8-VM: Sportdidaktik der Grundschule  
Anzahl der Leistungspunkte:  6 LP 
Anzahl der SWS:  4 SWS 
Veranstaltungsformen: Seminar/Übung 
Teilnahmevoraussetzungen:  Abschluss des Moduls – Schaffung sportwissenschaftlicher Grundlagen 
Inhaltsbeschreibung:  
 

In den Veranstaltungen werden spezifische didaktische und methodische Themenstel-
lungen des Sportunterrichts in der Grundschule diskutiert.  
Ziele und Aufgaben des Sportunterrichts, motorisches/kognitives/soziales Lernen als 
wesentliche Handlungsformen, Leitideen, Inhalte und Vermittlungsformen unterschied-
licher Unterrichtskonzepte sowie ausgewählte Inhalte zur Vorbereitung, Planung, 
Durchführung und Auswertung von Unterrichtseinheiten bilden die Schwerpunkte der 
Seminare. Bei den schulpraktischen Übungen werden die in der Sportpraxis und Sport-
theorie erworbenen Kenntnisse in sportpädagogischen Situationen angewendet. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden sind fähig, den Sportunterricht in der Grundschule theoriegeleitet 
planen, durchführen und auswerten zu können. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Referat, schriftlicher Beleg, Lehrversuche  

 
Masterstudium: 
 
Modulnummer und -titel: SPO-M9-VM: Sportförderunterricht in der Grundschule 
Anzahl der Leistungspunkte:  3 LP 
Anzahl der SWS:  2 SWS 
Veranstaltungsform: Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen:  Keine 
Inhaltsbeschreibung: 
 

Schwerpunkte des Seminars sind: 
- Aufgaben, Ziele und ausgewählte Inhalte des Sportförderunterrichts als zusätzli-

ches und ausgleichendes Unterrichtsangebot 
- theoretische Grundlagen der Sportbiologie, der Bewegungs- und Trainingswissen-

schaft sowie der Motodiagnostik 
- Vorgehen bei der Auswahl von Kindern für den Sportförderunterricht 
- Gestaltung des Sportförderunterrichts in der Grundschule. 

Qualifikationsziele: Die Studierenden werden befähigt, den Sportförderunterricht in Ergänzung des Sport-
unterrichtes in der Grundschule theoriegeleitet zu planen, durchzuführen und auszuwer-
ten. 
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Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Referat oder schriftlicher Beleg, Klausur 

Musisch-ästhetischer Lernbereich  
 
Bachelorstudium: 
 
Modulnummer und -titel: MÄERZ-M1-BM: Kunst 
Anzahl der Leistungspunkte:  4 LP 
Anzahl der SWS:  3 SWS 
Veranstaltungsformen:  Übung/Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen: künstlerische Eignungsfeststellung in einem der Fächer Kunst, Musik oder Sport 
Inhaltsbeschreibung und 
Qualifikationsziele:  

Im BM Kunst werden grundlegende Kenntnisse über die ästhetisch-künstlerische Ent-
wicklung bei Kindern und Jugendlichen sowie über die Inhalte und den Umgang mit 
dem Curriculum Kunst gelegt. In der Gestaltungspraxis stehen künstlerische Verfahren 
und Formen, wie Spiel, Aktion, Figuren- und Puppentheater oder Multimedia-
Gestaltung sowie die Erlangung ästhetischer Erfahrung im Mittelpunkt. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

künstlerisch-praktische Arbeit/Referat 

 
Modulnummer und -titel: MÄERZ-M2-BM: Musik  
Anzahl der Leistungspunkte:  4 LP 
Anzahl der SWS:  3 SWS 
Veranstaltungsformen: Übung/Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen:  künstlerische Eignungsfeststellung in einem der Fächer Kunst, Musik oder Sport 
Inhaltsbeschreibung und 
Qualifikationsziele:  

Im GM Musik stehen grundlegende grundschulrelevante musizierpraktische Fertigkei-
ten für Stimme und Instrument im Mittelpunkt sowie der Kenntniserwerb über die 
Lernfelder der Musik. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Präsentation einer künstlerischen oder wissenschaftlichen Leistung 

 
Modulnummer und -titel: MÄERZ-M3-BM: Sport 
Anzahl der Leistungspunkte:  4 LP 
Anzahl der SWS:  3 SWS 
Veranstaltungsformen: Übung/Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen:  künstlerische Eignungsfeststellung in einem der Fächer Kunst, Musik oder Sport 
Inhaltsbeschreibung und 
Qualifikationsziele:  

Das Modul vermittelt Kenntnisse für eine elementare Bewegungserziehung in der 
Grundschule. Fachliche Handlungskompetenz wird in Verbindung mit dem eigenen 
Bewegungserlebnis erlangt. Ausgewählte Fragen zur Planung sowie sinn- und freudvol-
len Gestaltung von Bewegung, Spiel und Tanz -auch in Verbindung mit anderen Lern-
bereichen - werden diskutiert und in der Praxis erprobt.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

praktischer Nachweis/Referat 

 
Modulnummer und -titel: MÄERZ-M4-BM: Fachwissenschaft/Ästhetik 
Anzahl der Leistungspunkte:  4 LP 
Anzahl der SWS:  2 SWS 
Veranstaltungsformen: Vorlesung/Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen:  künstlerische Eignungsfeststellung in einem der Fächer Kunst, Musik oder Sport 
Inhaltsbeschreibung und 
Qualifikationsziele:  

Grundfragen der Ästhetik – Einsichten, fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten sowie individuelle Rezeptionsmöglichkeiten in der Auseinandersetzung mit dem 
ästhetischen Erfahrungsfeld werden erworben. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Referat/Klausur/wissenschaftliche Arbeit 
 

 
Modulnummer und -titel: MÄERZ-M5-AM: Integrative Projekte  
Anzahl der Leistungspunkte:  6 LP 
Anzahl der SWS:  3 SWS 
Veranstaltungsformen: Übung/Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen:  Nachweis der erfolgreichen Absolvierung der Basis- und Vertiefungsmodule  
Inhaltsbeschreibung und 
Qualifikationsziele:  

In diesem IM werden erworbene Qualifikationen aus den Modulen des Grundstudiums 
unter künstlerisch-ästhetischer Sicht interdisziplinär in einem Projekt zusammenge-
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führt.  
Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Präsentation/Referat/wissenschaftliche Arbeit 

 
Modulnummer und -titel:   MÄERZ-M6-VM: Kunst 
Anzahl der Leistungspunkte: 3 LP 
Anzahl der SWS:  2 SWS 
Veranstaltungsformen:  Übung/Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen:   
Inhaltsbeschreibung und 
Qualifikationsziele:  

Das Ästhetische des Faches Kunst im musisch-ästhetischen Bereich in der Kooperation 
mit künstlerischen und nichtkünstlerischen Fächern als fächerübergreifendes Prinzip 
unter der Zielsetzung ästhetischer Bildung als Gesamtkonzept.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Referat/wissenschaftliche Arbeit 

 
Modulnummer und -titel: MÄERZ-M7-VM: Musik 
Anzahl der Leistungspunkte:  3 LP 
Anzahl der SWS:  2 SWS 
Veranstaltungsformen:  Übung/Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen:   
Inhaltsbeschreibung und 
Qualifikationsziele:  

Das Ästhetische des Faches Musik im musisch-ästhetischen Bereich in der Kooperation 
mit künstlerischen und nichtkünstlerischen Fächern als fächerübergreifendes Prinzip 
unter der Zielsetzung ästhetischer Bildung als Gesamtkonzept. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Referat/wissenschaftliche Arbeit 

 
Modulnummer und -titel: MÄERZ-M8-VM: Sport 
Anzahl der Leistungspunkte: 3 LP 
Anzahl der SWS:  2 SWS 
Veranstaltungsformen:  Übung/Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen:   
Inhaltsbeschreibung und 
Qualifikationsziele:  

Das Ästhetische des Faches Sport im musisch-ästhetischen Bereich in der Kooperation 
mit künstlerischen und nichtkünstlerischen Fächern als fächerübergreifendes Prinzip 
unter der Zielsetzung ästhetischer Bildung als Gesamtkonzept. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Referat/wissenschaftliche Arbeit 

 
Modulnummer und -titel: MÄERZ-M9-VM: Fachwissenschaft/Ästhetik 
Anzahl der Leistungspunkte:  4 LP 
Anzahl der SWS:  2 SWS 
Veranstaltungsformen:  Vorlesung/Seminar 
Teilnahmevoraussetzungen:   
Inhaltsbeschreibung und 
Qualifikationsziele:  

Ästhetische Erziehungs- und Wahrnehmungskonzepte unter kunstwissenschaftlichen, 
philosophischen und psychologischen Fragestellungen. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP:  

Referat/wissenschaftliche Arbeit/Klausur 

 
Masterstudium:  
 
Modulnummer und -titel: MÄERZ-M10-VM: Integrative Projekte 
Anzahl der Leistungspunkte:  3 LP 
Anzahl der SWS:  3 SWS 
Veranstaltungsformen:  Übung/Seminar  
Teilnahmevoraussetzungen:  erfolgreiche Absolvierung der Vertiefungsmodule 
Inhaltsbeschreibung und 
Qualifikationsziele:  

Die Zusammenführung der im Studium erworbenen Qualifikationen zu einem ästhe-
tisch-künstlerischen Projekt unter fachdidaktischer Sicht.  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von LP: 

Präsentation/wissenschaftliche Arbeit 

 


